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ZUSAMMENFASSUNG 

Gegenstand des vorliegenden Berichts und Antrags der Regierung an den Landtag 
ist die Totalrevision des Urheberrechtsgesetzes und die Schaffung eines Topogra-
phiengesetzes. 

Im Hinblick auf das Urheberrechtsgesetz sind vorab die Neuerungen technischer 
Natur rechtlich zu regeln, die im Bereich des Kulturmarktes, der Kommunika-
tionstechnologie, der Medien usw. entwickelt wurden. Im wesentlichen betrifft 
dies die neuen Schutzkategorien der Nachbarrechte (Schutz der ausübenden 
Künstlerinnen und Interpretinnen), der Senderechte sowie den Leistungsschutz für 
die Computerprogramme und Datenbanken. Integrierte (elektronische) Schaltun-
gen (Mikrochips, Halbleiter etc.) sind Gegenstand eines Leistungsschutzes, wel-
cher im Topographiengesetz geregelt werden soll. Dazu kommen neu eingehen-
dere Regelungen der Werknutzung und der dafür ggf. geschuldeten Vergütungen. 
Ebenfalls neu für Liechtenstein wird die Regelung der kollektiven Verwertung von 
Urheberrechten durch Verwertungsgesellschaften sein. Es versteht sich von selbst, 
dass auch der Rechtsschutz dem verstärkten urheberrechtlichen Schutz ent-
sprechend zu gestalten ist. 

Sowohl das EWR-Abkommen als auch das Abkommen über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS) als Teil der neuen Welthan-
delsordnung (WTO) enthalten Verpflichtungen zur Umsetzung abkommensspezifi-
scher Regelungen im Bereich des Geistigen Eigentums, welchen mit dieser Vor-
lage entsprochen wird. Sowohl das EWR-Abkommen als auch verschiedene EF-
TA-Freihandelsabkommen verpflichten Liechtenstein zum Beitritt zu ver-
schiedenen internationalen Abkommen über geistige Eigentumsrechte. Es ist ge-
plant, dass Liechtenstein nach der Durchführung der Urheberrechtsrevision 
vier internationalen Abkommen beitreten wird. 
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Vaduz, 19. Mai 1998 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 

Die Regierung beehrt sich, Ihnen nachstehenden Bericht und Antrag zur Gesamt-

revision des Urheberrechtsgesetzes vom 26. Oktober 1928 sowie zu einem Topo-

graphiengesetz zu unterbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. AUSGANGSLAGE 

1.1 Allgemeines 

Ein wesentlicher Bestandteil menschlicher Betätigung in unserer Gesellschaft ist 

das Schaffen von Kulturgütern. Wie bei der Schaffung gewerblich nutzbarer Gü-

ter, bedarf auch die Schöpfung von Werken der Literatur und Kunst sowie ver-

wandter Formen des Schutzes durch unsere Rechtsordnung vor Verletzungen wie 

z.B. Nachahmungen und unerlaubte Nutzungen. Dieser Schutz erfolgt durch das 

Urheberrecht. Wesentlicher Inhalt des Urheberrechts ist das ausschliessliche Recht 

einer Person, über das Ergebnis ihres geistigen Schaffens zu verfügen. Solche Er-

gebnisse können Kunstwerke wie etwa Bilder, Musik oder Skulpturen sein, sofern 

sie über eine gewisse Originalität bzw. Individualität verfügen. Neuerdings gelten 

auch Computerprogramme als urheberrechtlich zu schützende Werke. Auch 
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abgeleitete Kunstformen, wie z.B. die Darbietung eines Werkes durch Musiker, 

sind als sog. verwandte Schutzrechte durch das Urheberrecht geschützt. Halblei-

terprodukte werden, obwohl genauso Produkte geistiger Schöpfung, gesondert 

geregelt, weil sie eher technischer Natur sind. 

Die Regierungsvorlage ersetzt das geltende Gesetz betreffend das Urheberrecht an 

Werken der Literatur und Kunst (URG) vom 26. Oktober 1928 (LGB1. 1928 Nr. 

12) in der Fassung des Gesetzes vom 8. August 1959 (LGB1. 1959 Nr. 17), des 

Gesetzes vom 24. November 1971 (LGB1. 1972 Nr. 32 I) und des Gesetzes vom 

20. Mai 1987 (LGB1. 1988 Nr. 38). 

Das Urheberrecht gehört zu einem jener Rechtsgebiete, welche im Laufe dieses 

Jahrhunderts im Zuge der allgemeinen Änderung wirtschaftlicher Strukturen und 

der Entwicklung neuer Kommunikationsinstrumente und Medien stark an Bedeu-

tung gewonnen haben. Gleichzeitig ist das Urheberrecht eines der rechtsdogma-

tisch umstrittensten Rechtsgebiete. Dies zeigt sich in international ausserordent-

lich vielfältigen gesetzlichen Ausgestaltungen. 

Die erwähnte wirtschaftliche und technische Entwicklung ist auch der Grund da-

für, dass das geltende Gesetz den heutigen Anforderungen nicht mehr genügt. So 

regelt die Vorlage u.a. den Rechtsschutz der Herstellerinnen von Computerpro-

grammen, Datenbanken, Tonträgerproduzentinnen und Sendeanstalten und be-

rücksichtigt die zunehmende Digitalisierung von Werken. 

Als Rezeptionsvorlage wurde das schweizerische Urheberrechtsgesetz (chURG) 

gewählt. Dies entspricht einerseits der Rechtstradition, andererseits hätte die Zu-

grundelegung des österreichischen oder deutschen Urheberrechtsgesetzes einen 

grundlegenden Systemwechsel bedingt. Letztere basieren auf der monistischen 

Urheberrechtstheorie, die, vereinfacht ausgedrückt, dazu führt, dass Urheberrechte 
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grundsätzlich nicht abgetreten, höchstens "wahrgenommen" werden können. Al-

lerdings sind in dieser Vorlage gegenüber dem schweizerischen Urheberrechtsge-

setz auch einige wesentliche Abweichungen vorgesehen. Schliesslich musste die 

Weiterentwicklung des europäischen Rechts berücksichtigt werden. 

1.2 Umsetzung der Richtlinien 

Das EWR-Abkommen (EWRA) ist für das Fürstentum Liechtenstein am 1. Mai 

1995, das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem 

Eigentum (TRIPS) als Teil der neuen Welthandelsordnung (WTO) am 1. Januar 

1996 in Kraft getreten. Aus beiden Abkommen ergibt sich die Verpflichtung zur 

Umsetzung abkommensspezifischer Regelungen im Bereich des Geistigen Eigen-

tums. Der Rechtsbestand des europäischen Rechts umfasst dabei grundsätzlich 

auch jenen des TRIPS-Abkommens. 

1.2.1 RL 91/25O/EWG vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz von 

Computerprogrammen (EWR-Rechtssammlung Anh. XVII - 5.01) 

Die Umsetzung dieser Richtlinie hatte für die EU-Mitgliedstaaten zum 1. Januar 

1993 zu erfolgen. Sie gehörte bereits zum sog. acquis communautaire von 1992. 

Bereits unter dem alten schweizerischen Urheberrecht von 1922, materiell dem 

derzeit in Liechtenstein noch geltenden entsprechend, war durch die (Gerichts-) 

Praxis der Schutz von Computerprogrammen gewährleistet. Eine Änderung er-

folgte, indem - entsprechend jener für Werke der Literatur und Kunst - durch Art. 

11 Abs. 1 der Schutzdauer-RL (vgl. 1.2.4 nachstehend) die Schutzdauer für Com-

puterprogramme auf 70 Jahre angehoben wurde. 
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1.2.2 RL 92/100/EWG vom 19. November 1992 zum Vermietrecht und Ver-

leihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutz-

rechten im Bereich des geistigen Eigentums (EWR-Rechtssammlung 

Anh. XVII- 7.01) 

Hierzu liegt wenig auf das alte URG (in der Schweiz wie in Liechtenstein) 

angewandte Praxis vor. Das schweizerische Bundesgericht verweigerte ab 

1959 konsequent und mit zum Teil stossenden Resultaten eine Subsumierung 

der Interpretenrechte unter (alt) Art. 4 URG. 

1.2.3 RL 93/83/EWG vom 27. September 1993 zur Koordinierung 

bestimmter Urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften 

betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung (EWR-

Rechtssammlung Anh. XVII - 8.01) 

Es stellt sich in der Praxis ein besonderes Problem hinsichtlich der Kabelwei-

terverbreitung von Sendungen: Diese unterliegt bisher Art. 12 Abs. 5 und 6 

(alt) URG. Demgemäss hat die Urheberin das ausschliessliche Recht, ihr 

Werk durch Rundfunk zu senden und es mit oder ohne Draht öffentlich mit-

zuteilen, wenn diese Mitteilung von einem anderen als dem ursprünglichen 

Sendeunternehmen vorgenommen wird. Die Urheberin hat überdies Anspruch 

auf eine angemessene Vergütung. Die Richtlinie sieht die Einführung der 

kollektiven Verwertung über Verwertungsgesellschaften vor. 
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1.2.4 RL 93/98/EWG vom 29. Oktober 1993 zur Harmonisierung der Schutz-

dauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte 

(EWR-Rechtssammlung Anh. XVII- 9.01) 

Diese Richtlinie war von den Mitgliedstaaten auf den 1. Juli 1995 umzusetzen. 

Aus diesem Grund ist die Schutzdauer von bisher fünfzig Jahren gemäss Art. 36 

ff. (alt) URG auf siebzig Jahre zu erhöhen. Verwandte Schutzrechte gemessen 

einen Schutz während 50 Jahren. 

1.2.5 RL 96/9/EG vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Daten-

banken. 

Hier handelt es sich um eine vollständig neue Materie, die über den bekannten 

Schutz von Sammelwerken hinausgeht. Einerseits sind Datenbanken, welche z.B. 

hinsichtlich ihrer Anordnung oder Gestaltung eine eigene geistige Schöpfung dar-

stellen, als Werke der Literatur und Kunst zu schützen. Soweit diese "Schöp-

fungshöhe" nicht erreicht wird ist andererseits ein eigener Schutztypus zu schaffen 

und die Nutzung zu regeln (vgl. nachstehend unter Art. 4 bzw. 45 bis 49). 

1.2.6 RL 87/54/EWG vom 16. Dezember 1986 über den Rechtsschutz von To-

pographien von Halbleiterprodukten samt seitherigen Abänderungen 

(EWR-Rechtssammlung Anh. XVII-1.01 ff.) 

Es entspricht neueren Tendenzen, dass das Recht an Topographien im Bereich des 

Urheberrechtsschutzes anzusiedeln ist. Dies obwohl es sich dabei, im Gegensatz 

zum ursprünglichen Urheberrecht, essentiell um ein gewerbliches Schutzrecht 

handelt. Das wohl wichtigste Element des Topographienschutzes ist der Lei 
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stungsschutz, d.h., dass die Entwicklung und Verwertung solcher Topogra-

phien, Mikrochips etc. eben nicht durch Dritte beliebig genutzt werden darf. 

Theoretisch reicht der Schutz von Art. 5 lit. c UWG aus. Allerdings verlangt 

die Umsetzung der Richtlinie nach einer spezialgesetzlichen Regelung. Dem-

gemäss wurden die notwendigen Regelungen aufgrund der Richtlinie vorge-

nommen. Damit wird auch den Anforderungen des TRIPS-Abkommens ent-

sprochen. 

1.2.7 Art. 5 des Protokolls 28 über geistiges Eigentum zum EWR-

Abkommen 

Schliesslich ist noch auf Protokoll 28 zum EWR-Abkommen hinzuweisen, in 

dessen Art. 5 die Mitgliedstaaten des EWR zum Beitritt zur Pariser Fassung 

der Berner Übereinkunft (RBÜ), dem ältesten und wichtigsten internationalen 

Urheberrechtsabkommen sowie zum Rom-Abkommen zum Schutz der Rechte 

der ausübenden Künstlerinnen, der Herstellerinnen von Tonträgern und der 

Sendeunternehmen von 1961 verpflichtet werden. 

Verpflichtungen zum Beitritt zu einigen internationalen Abkommen über 

geistige Eigentumsrechte ergeben sich zudem aus verschiedenen EFTA-

Freihandelsabkommen. Ein Beitritt Liechtensteins zur Pariser Fassung der 

RBÜ, zum Rom-Abkommen sowie zur Pariser Fassung des Welturheber-

rechtsabkommens (WUA) und zum Genfer Tonträger-Abkommen ist nach 

der Durchführung der vorliegenden Urheberrechtsrevision geplant. Dem 

Landtag wird dazu ein separater Bericht und Antrag vorgelegt werden. 
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1.3 Weibliche Form 

Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens wurde vorgeschlagen, wie im 

schweizerischen Urheberrechtsgesetz die männliche und die weibliche Form von 

Begriffen zu benützen. Allerdings wird nach Ansicht der Regierung durch eine 

konsequent geschlechtsneutrale Formulierung die Lesbarkeit und das Verständnis 

des Gesetzestextes über Gebühr strapaziert. (Nur nebenbei sei erwähnt, dass in der 

Schweiz lediglich der deutschsprachige Gesetzestext beide Geschlechter berück-

sichtigt). 

Die Regierung hat jedoch Verständnis für die Forderung nach einem fairen, ge-

schlechtlich neutralen Sprachgebrauch. Dabei ist davon auszugehen, dass die übli-

cherweise verwendete Klausel, wonach männliche Begriffe die weiblichen mitum-

fassen, bewusstseinsmässig kaum mehr etwas bewirkt, weil gemeinhin die männ-

liche Bezeichnung die weibliche mitumfassen kann (aber nicht muss), während 

unter der weiblichen Form die männliche in der Regel nicht mitverstanden wird. 

Diese Vorlage wird deshalb zum Anlass genommen, in dieser Hinsicht ein Zei-

chen zu setzen. So soll auch im URG eine Generalklausel betreffend den ge-

schlechtsneutralen Sprachgebrauch enthalten sein, allerdings umgekehrt als ge-

wohnt: Mit den auf Personen bezogenen weiblichen Begriffen, die als Regel ver-

wendet werden, sind die männlichen mitgemeint (Art. 1 Abs. 3). 

Dieser Vorschlag mag von vielen Lesern, aber auch mancher Leserin, als Provo-

kation empfunden werden. Dessen Umsetzung erscheint der Regierung allerdings 

angezeigt, weil dies der Bedeutung der Sprache als Abbild der Wirklichkeit ge-

recht wird, die man im Sinne der Gleichberechtigung gestalten möchte. In vielerlei 

Hinsicht ist im Alltag die tatsächliche Gleichbehandlung von Frau und Mann noch 

nicht verwirklicht, weil das entsprechende Bewusstsein, über Lippenbekenntnisse 

hinaus, nicht vorhanden ist. Mit der Änderung der Sprache ändern wir das Be 
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wusstsein der Menschen und damit die Wirklichkeit. Auch wenn ungewiss 

ist, ob die Vorlage in diesem Punkt vom Landtag akzeptiert wird, erscheint 

dieses Vorgehen doch sinnvoll und der Sache dienlich. Dabei ist nicht vorge-

sehen, bei jedem Gesetz so vorzugehen, doch eignet sich gerade das Urheber-

rechtsgesetz dafür, das sich primär an Kulturschaffende richtet, wo doch eine 

Offenheit und Flexibilität zugunsten des Anliegens der auch sprachlichen 

Gleichbehandlung von Frauen und Männern im besonderen Masse unterstellt 

werden darf. Die Regierung ist jedenfalls überzeugt, dass mit der vorgeschla-

genen ungewöhnlichen Lösung für das Problem der sprachlichen Gleichbe-

handlung ein Signal zugunsten der tatsächlichen Gleichberechtigung und der 

Förderung eines entsprechenden kritischen Bewusstseins gesetzt werden 

kann. 

1.4 Entstehung der Vorlage 

Der Vernehmlassungsentwurf zu dieser Vorlage wurde durch eine von der 

Regierung eingesetzte Fachkommission beraten. Dieser gehörten unter dem 

Vorsitz von Regierungschef-Stellvertreter Dr. Michael Ritter folgende Perso-

nen an: Dr. Hubert Büchel (Amtsvorstand des Amts für Volkswirtschaft, 

AVW), Dr. Kurt Büchel (Präsident des Liechtensteinischen Patentanwalts-

verbandes), Dr. Ursula Wachter (Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer), 

lic.iur. Josef Hilti (AVW/ Geistiges Eigentum, später in dieser Funktion ab-

gelöst durch Herrn Peter Ospelt) und Dr. Georges Baur (Advokatenbüro See-

ger & Seeger). Der Kommissionsentwurf wurde aufgrund des Vernehmlas-

sungsresultates überarbeitet. Auf die Abänderungen wird nachfolgend unter 

5. eingegangen. 
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2. ANLASS UND NOTWENDIGKEIT DER VORLAGE 

Das heute in Liechtenstein noch in Kraft stehende URG entspricht in seiner nor-

mierten Form nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen. In seinen Grundzügen wi-

derspiegelt es den urheberrechtlichen Schutz, wie er 1928 als den kulturellen und 

wirtschaftlichen Gegebenheiten entsprechend angesehen wurde. Dementsprechend 

musste die (vorwiegend schweizerische) Gerichtspraxis die Neuerungen, vor al-

lem technischer Natur, die im Bereich des Kulturmarktes, der Kommunikations-

technologie, der Medien usw. entwickelt wurden, rechtlich regeln. 

Das alte URG ist noch vom Gedanken geprägt, dass lediglich von einer Urheberin 

geschaffene Werke von einiger Originalität den urheberrechtlichen Schutz verdie-

nen. Dieser erschöpft sich grundsätzlich im Verbot des Nachahmern, Kopierens 

usw. Dass die originäre Urheberin, welche nach kontinentaleuropäischem Prinzip 

nur eine natürliche Person sein kann, Anspruch auf Vergütung allfälliger Verwen-

dungen ihres Werkes hat, ist auch durch die liechtensteinische Gerichtspraxis an-

erkannt. 

Im wesentlichen sind hier als Neuerungen die neuen Schutzkategorien der Nach-

barrechte (Schutz der ausübenden Künstlerinnen und Interpretinnen), der Sende-

rechte sowie der Leistungsschutz für die Computerprogramme zu erwähnen. In-

tegrierte (elektronische) Schaltungen (Mikrochips, Halbleiter etc.) sind, wie er-

wähnt, ebenfalls Gegenstand eines Leistungsschutzes. Lange Zeit waren diese 

Formen der Werkwiedergabe schutzlos, weil es ihnen gemäss der älteren Recht-

sprechung an Originalität gebrach. Nunmehr gehören diese Schutzkategorien auch 

zum europäischen Rechtsbestand und wurden durch die schweizerische Ge-

richtspraxis zum alten URG bereits entsprechend angewandt. Dazu kommen neu 

eingehendere Regelungen der Werknutzung und der dafür ggf. geschuldeten Ver-

gütung. Ebenfalls neu für Liechtenstein wird die Einführung der kollektiven Ver 
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wertung sein. Es versteht sich von selbst, dass auch der Rechtsschutz dem ver-

stärkten urheberrechtlichen Schutz entsprechend zu gestalten ist. Schliesslich wa-

ren zur Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen des TRIPS-Abkommens und 

entsprechend anderen Gesetzen zum Geistigen Eigentum (vgl. Art. 68 bis 71 des 

Markenschutzgesetzes; LR 232.11; LGB1. 1997 Nr. 60) Bestimmungen hinsicht-

lich der Zollmassnahmen einzufügen. 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

3.1 Urheberrecht 

3.1.1 Rezeptionsgrundlage 

Der Regierungsvorlage liegt das schweizerische Bundesgesetz über das Urheber-

recht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz; chURG) vom 9. Oktober 

1992 zugrunde. In einzelnen Punkten wurde auf den bundesrätlichen Entwurf zum 

schweizerischen Urheberrechtsgesetz abgestellt, so namentlich in Art. 19, wo das 

Urheberrecht im Arbeitsverhältnis geregelt wird oder in Art. 30, der die Aufnah-

men für Sendezwecke regelt. Aufgrund der Überlegung, dass das Urheberrecht, 

komplementär zu anderen Gesetzen etwa im Bereich der neuen Technologien und 

der Liberalisierung der Telekommunikation besondere Möglichkeiten für Liech-

tenstein bieten kann, wurde in gewissen Teilen von der Vorlage abgewichen. 

3.1.2 Erweiterter Regelungsbereich 

Der allgemeinen Tendenz und völkerrechtlichen Verpflichtungen entspricht der 

neu einzuführende Schutz der sog. verwandten Schutzrechte, wie die Rechte von 
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darstellenden Künstlerinnen (Schauspielerinnen, Musikerinnen etc.), den Sen-

deanstalten, Tonträgerproduzentinnen und Filmherstellerinnen. Ebenso werden 

neu Computerprogramme wie Werke der Literatur und Kunst geschützt. Ebenfalls 

aufgrund europäischer Harmonisierung ist die Schutzdauer im Bereich des Urhe-

berrechts auf 70 Jahre anzuheben. 

Neben der Vergütungspflicht für die Werknutzung, schon unter dem alten Gesetz 

eine Selbstverständlichkeit, wird neu die EWR-weite Vergütung für das Vermie-

ten und Verleihen eingeführt. Letzteres mag auf den ersten Blick ein Bruch mit 

der Rechtstradition sein, weil Leihe begriffsnotwendig entschädigungsfrei ist 

(§ 971 ABGB). Allerdings schmälert auch das Verleihen von Werksexemplaren 

(z.B. einer Musik-CD oder einer Videokassette) nach der dieser Regelung zugrun-

deliegenden Auffassung den Anspruch des Urhebers auf Vergütung, weil er da-

durch unter Umständen ein Werksexemplar weniger verkauft. Öffentliche Ein-

richtungen, wie z.B. die Landesbibliothek sind von der Vergütungspflicht ausge-

nommen, dasselbe gilt für den privaten Kreis. 

Die Massennutzung (Fotokopierapparate, Videogeräte etc.) bringt es mit sich, 

dass die Urheber den Schutz ihrer Werke nicht mehr wirkungsvoll durchsetzen, 

bzw. die für deren Nutzung angemessene Vergütung in der Praxis nicht mehr ein-

fordern können. Dies könnte letztlich dazu führen, dass die Nutzung, z.B. das 

Abspielen von Pop-Musik durch einen Sender, vom Urheber (Komponisten) oder 

Rechtsinhaber, beispielsweise einem Musikproduzenten, verboten wird. Aus die-

sem Grund werden die Entschädigungen heute in Tarifen festgesetzt und von sog. 

Verwertungsgesellschaften eingezogen. Diese haben (meist für ein nationales 

Territorium) die gesamten Rechte inne und gelten deshalb als zur Erteilung der 

Werknutzungsbewilligung ermächtigt. Die eingezogenen Gebühren werden so-

dann, nach Abzug der Verwaltungskosten, aufgrund eines Schlüssels an die Urhe-

ber ausbezahlt. In Liechtenstein ist bisher die Tätigkeit schweizerischer Verwer-

tungsgesell 
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schaften, welche aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen zwischen den ver-

schiedenen nationalen Gesellschaften dafür als zuständig gelten, toleriert worden. 

Allerdings sind mangels gesetzlicher Grundlage in Liechtenstein selbst immer 

wieder Schwierigkeiten entstanden, wenn sich die mit einer Vergütungsforderung 

konfrontierten Werknutzer gegen die Bezahlung wehrten. Nunmehr sieht auch die 

Satelliten-Richtlinie die Einziehung von Vergütungen durch Verwertungsgesell-

schaften vor. Dieser Vorlage liegt das Konzept der Konzessionierung von (inlän-

dischen oder ausländischen) Gesellschaften zugrunde. Die Regierung soll die 

Möglichkeit erhalten, eine eigene liechtensteinische Verwertungsgesellschaft zu 

errichten. Dafür sprechen zum einen souveränitätspolitische Gründe, aber auch die 

Tatsache, dass sich die EU-Kommission mit der Vereinheitlichung der kollektiven 

Verwertung befasst und sich die Frage stellt, ob die bisher für Liechtenstein 

tätigen schweizerischen Verwertungsgesellschaften miteinbezogen werden kön-

nen. Weiters sind auch die Möglichkeiten für Liechtenstein zu beachten, welche 

sich durch die Liberalisierung der Telekommunikationsdienste ergeben. 

Auf die Einführung des sog. Folgerechts wird verzichtet, da die entsprechenden 

Richtlinienvorarbeiten noch nicht weit genug fortgeschritten sind. Das Folgerecht 

gewährt einer Künstlerin bei jedem (Weiter-) Verkauf ihres Werkes eine prozen-

tuale Beteiligung am Verkaufserlös. Derzeit besteht ein solcher Anspruch etwa in 

Deutschland und Frankreich, nicht aber in England, der Schweiz und Österreich. 

3.1.3 Abweichungen von der Rezeptionsgrundlage 

Schliesslich ist auf die wichtigsten Abweichungen von der schweizerischen Vor-

lage hinzuweisen: Ein wichtiger Punkt ist dabei die Frage der Einführung des sog. 

Produzentenurheberrechts. In der Vernehmlassungsvorlage konnte gemäss Art. 6 

als Urheberin nicht nur eine natürliche Person, sondern auch eine Produzentin an 
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gesehen werden, wenn dies in einem schriftlichen Vertrag vereinbart wird (siehe 

nachstehende Erläuterungen zu Art. 6). Dies hätte es ermöglicht, bei der Schaf-

fung komplexerer Werke unter Beizug mehrerer Werkschöpfer, die Rechte zentral 

durch die Produzentin zu nutzen. 

Der nunmehr gegenüber dem Vernehmlassungsentwurf, v.a. aufgrund der Ein-

wände der Urheber und z.T. der Wissenschaft, stark eingeschränkte Anwendungs-

bereich der Rechtsinhaberschaft durch eine Produzentin beschränkt sich auf das 

abhängige Werkschaffen (v.a. Arbeitsvertrags-, Auftrags- und Werkvertragsver-

hältnisse; vgl. Bemerkungen zu Art. 19 nachstehend). Dabei gehen vertragliche 

Vereinbarungen (im Rahmen des Gesetzes) jedoch immer vor. Die Übertragung 

geht beim Arbeitsvertrag am weitesten: Dem Arbeitgeber steht die Nutzung der 

Rechte hinsichtlich der im Rahmen des Arbeitsverhältnisses geschaffenen Werke 

zu. Bei anderen Vertragsverhältnissen, wie z.B. bei Aufträgen oder Werkverträ-

gen, ist der Auftraggeber bzw. Werkbesteller soweit zur Nutzung befugt, als es der 

Zweck des Vertrages sinnvollerweise mit sich bringt. So hat beispielsweise eine 

Zeitung, die bei einem freien Journalisten einen Artikel bestellt, ohne anderslau-

tende Vereinbarung, nicht das Recht, diesen weiterzuverkaufen. Sie bezahlt ja, 

anders als im Arbeitsverhältnis, nur die einmalige Verfassung des Artikels. Ist ein 

Computerprogramm oder eine Datenbank Gegenstand eines Rechtsübergangs, so 

gelten im Zweifel die Rechte gemäss Art. 16 bzw. 17 als übertragen. Den Be-

fürchtungen hinsichtlich eines Missbrauchs des Urheberpersönlichkeitsrechts wur-

de durch eine präzisere Formulierung in Art. 12 entsprochen. 

Viele Abweichungen ergeben sich im übrigen daraus, dass in der schweizerischen 

Rezeptionsvorlage der grosse EWR-Richtlinienbestand nicht vollständig umge-

setzt wurde. Zudem hatte das schweizerische Urheberrechtsgesetz in der parla-

mentarischen Beratung starke Änderungen gegenüber dem bundesrätlichen Ent-

wurf erfahren. 
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3.2 Topographienschutz 

Das Recht an sog. Topographien von Halbleitererzeugnissen wird entsprechend 

den Regelungen in den Nachbarländern in einem eigenen Gesetz kodifiziert. Be-

gründet wird dies damit, dass es sich, wie erwähnt, um ein gewerbliches, nicht um 

ein künstlerisches Werk handelt. Die Vorlage basiert auf einer Rezeption des 

schweizerischen Gesetzes, wobei die Bestimmungen richtlinienkonform formu-

liert wurden. Die einzige nennenswerte Abweichung von der Schweizer Vorlage 

ergibt sich durch den Ersatz des Begriffes "Hersteller" durch denjenigen des "Pro-

duzenten" um keine Begriffsverwirrung im Verhältnis zum URG entstehen zu 

lassen. Die Begriffe sind aber deckungsgleich zu verstehen. 

4. VERNEHMLASSUNG 

4.1 Eingegangene Stellungnahmen 

Zum Gesetzesentwurf der Regierung über ein neues Urheberrechts- und Topogra-

phiengesetz ist ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt worden. Vom Liech-

tensteinischen Bankenverband und der Liechtensteinischen Industrie- und Han-

delskammer gingen dazu Stellungnahmen ein. Überdies haben der Regierung auch 

eine private Filmschaffende sowie die schweizerische Verwertungsgesellschaft 

SUISA ihre Stellungnahmen zukommen lassen. Letztere vertritt zum einen liech-

tensteinische Urheber und zieht zum andern, gestützt auf die Praxis des FL Ober-

sten Gerichtshofes, auf privatrechtlicher Basis die Urheberrechtsgebühren für mu-

sikalische Werke in Liechtenstein ein. 
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4.2 Ergebnis der Vernehmlassung 

Die Schaffung eines neuen Urheberrechts- und Topographiengesetzes auf der 

Grundlage des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes und unter Berücksichti-

gung der neueren europäischen Rechtsentwicklung wurde grundsätzlich begrüsst. 

Auf in der Vernehmlassung vorgebrachte Detailkritik wird im nächsten Abschnitt 

eingegangen. 

5. ERLÄUTERUNGEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER 

VERNEHMLASSUNG 

Der Gesetzesentwurf ist in sechs Teile gegliedert: I. enthält die allgemeinen Be-

stimmungen. II. ist dem Urheberrecht gewidmet. Es finden sich dort die Bestim-

mungen zum Werk (A.), zum Urheber (B.), zum Inhalt des Urheberrechts (C), 

zum Rechtsübergang und zur Zwangsvollstreckung (D.), zu den Schranken des 

Urheberrechts (E.) und zur Schutzdauer (F.). Neu finden sich im Urheber-

rechtsgesetz unter III. die verwandten Schutzrechte sowie in IV., in Ergänzung zur 

Rezeptionsvorlage, der Schutz von Datenbanken. Die Grundsätze der kollektiven 

Verwertung sind unter V. geregelt, der sich mit den Verwertungsgesellschaften 

(A.) und mit deren Aufsicht (B.) befasst. Die Bestimmungen zum Rechtsschutz 

(VI.) sind in vier Kapitel unterteilt: Zivilrechtlicher Schutz (A.), Strafrechtlicher 

Schutz (B.), Verwaltungsbeschwerde (C), Massnahmen bei der Ein- und Ausfuhr 

(D.) und Internationales Privatrecht (E.). Das neue Urheberrechtsgesetz wird 

durch die Übergangs- und Schlussbestimmungen (VII.) abgeschlossen. 

Das Topographiengesetz ist unterteilt in allgemeine Bestimmungen (I.), solche 

über das Topographienregister (II.) und die Schlussbestimmungen (III.). 
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Die Artikelzahlen in Klammern beziehen sich auf die Vernehmlassungsvorlage. 

A. URG 

Art. 1 

Art. 1 enthält den Regelungsbereich des Gesetzes sowie die Generalklausel hin-

sichtlich der geschlechtsspezifischen Bezeichnung. 

Art. 2 

Dieser Artikel regelt den Werkbegriff, worunter nebst den schon im alten Urhe-

berrechtsgesetz (URG) enthaltenen Werken der Literatur und Kunst auch Compu-

terprogramme enthalten sind. 

Art. 3 

Unter dem Begriff "Werke zweiter Hand", welche selbständig geschützt sind, 

versteht man insbesondere Übersetzungen sowie Bearbeitungen von bestehenden 

Werken. 

Art. 4 

Ebenfalls geschützt sind Sammelwerke, sofern diesen individueller Charakter 

eigen ist. Als solche gelten auch Datenbanken, soweit sie eine eigene geistige 

Schöpfung darstellen. Datenbanken die dieses Kriterium nicht erfüllen sind im 

Sinne eines Investitionsschutzes zugunsten der Produzentinnen unter dem sui-ge-

neris Schutz in den Artikeln 45 ff. dieses Gesetzes geregelt. 

Art. 5 

In Art. 5 werden die vom Urheberrechtsschutz ausgenommenen Werke wie Ge-

setze, Zahlungsmittel, Patentschriften etc. sowie deren Übersetzungen geregelt. 
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Art. 6 

Dieser Artikel regelt den Begriff der Urheberin. Die Begriffe "Produzentin" und 

"Herstellerin" werden synonym gebraucht, weil es sich zum Teil um, je nach Re-

zeptionsvorlage (schweizerisches Urheberrechtsgesetz oder Richtlinie) festste-

hende Begriffe handelt. 

In der Vernehmlassungsvorlage lautete diese Bestimmung wie folgt: 

1) Urheber ist die Werkschöpferin oder die Produzentin. Werkschöpferin ist 

die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat. 

2) Produzentin ist die natürliche oder juristische Person, Personengesellschaft 

oder Treuhänderschaft, die ein Werk auf eigene Kosten und Gefahr 

durch einen oder mehrere Werkschöpfer aufgrund eines schriftlichen Ver-

trages herstellen lässt. 

Sowohl die private Filmschaffende als auch die SUISA haben gegen die Einfüh-

rung des Produzentenurheberrechtes grosse Bedenken vorgebracht, während die 

beiden obgenannten Verbände diesem positiv gegenüberstehen. Während die er-

steren ein Durchbrechen der kontinentaleuropäischen Tradition des Schöpfer-

prinzips befürchten, was zu einer "Entrechtung" der Urheberin führen könne, be-

grüsst vor allem die Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer die Ein-

führung eines Produzentenurheberrechts im Hinblick auf die Sicherung des Indu-

strie- und Gewerbestandorts. 

Im Bestreben beiden Standpunkten gerecht zu werden, schlägt die Regierung 

einen geänderten Art. 6 vor, welcher zum einen die Befürchtungen der Künstle-

rinnen berücksichtigt und zum andern den Interessen der Wirtschaft genügen 
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dürfte. Dabei handelt es sich nicht mehr um ein eigentliches Produzentenurheber-

recht mit einem originären Rechtserwerb, wie es in den Ländern des "Copyright-

Systems" existiert, sondern um eine Legalzession in bestimmten Fällen. Diese 

Fälle sind im Gesetz abschliessend geregelt. Bei Bedarf besteht jedoch die Mög-

lichkeit, neue Kategorien einzuführen. Damit lassen sich die Interessen der Wirt-

schaft sichern, soweit dies nötig erscheint. Es handelt sich hierbei vor allem um 

Werke die im Arbeitsverhältnis geschaffen wurden (vgl. nachstehend Art. 19) so-

wie um eher technische Schutzrechte, wie jene an Computerprogrammen oder 

Datenbanken. Andererseits können sonst unvermeidliche Kollisionen mit dem Ur-

heberpersönlichkeitsrecht verhindert werden. In jedem Fall gehen anderslautende 

vertragliche Vereinbarungen vor. 

Wo sowohl einer Produzentin als auch einer Urheberin die Rechte zustehen kön-

nen, wird von der Rechtsinhaberin gesprochen (vgl. z.B. Art. 16 und 17). 

Die neue Fassung lautet nunmehr: 

1) Urheberin ist die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat. 

2) Unter bestimmten Umständen geht das Urheberrecht auf die Produzentin 

(Herstellerin) über. Die Vertragsfreiheit bleibt gewahrt. 

Art. 7 

Art. 7 regelt das Problem der Rechtszuordnung, wenn mehrere Personen als Urhe-

ber ein Werk geschaffen haben und weder Vertrag oder gesetzliche Vermutung 

eingreifen. 
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Art. 8 

Grundsätzlich gilt als Urheberin eines Werkes, wer bei dessen Veröffentlichung 

oder auf einem Exemplar als Urheberin genannt ist. In Abs. 3 wird die Möglich-

keit der Einführung eines Urheberrechtsregisters eingeführt. Dieses kann zwar 

keine konstitutive Wirkung entfalten, entspricht aber einem Bedürfnis, weil viele 

Urheber zu Beweiszwecken ihr Urheberrecht dokumentieren wollen. 

Art. 9 

Das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft und auf Bestimmung der Art, wie 

das Werk zu veröffentlichen ist und wann es als veröffentlicht gilt, ist Gegenstand 

dieses Artikels. Bei einer Übertragung des Urheberrechts gemäss Art. 18 ff. wird 

davon ausgegangen, dass Art. 39 ff. PGR in Verbindung mit Art. 6bis RBÜ ausrei-

chenden Schutz gegen den Missbrauch des Namensnennungsrechts des Werk-

schöpfers bietet. 

Art. 10 

Dieser Artikel enthält eine beispielhafte Aufzählung der Werkverwendung durch 

die Urheberin. Den Möglichkeiten neuer Technologien entsprechend, wurde in 

Abs. 2 lit. g die Verbreitung in digitalisierter Form eines Werkes als selbständige 

Verwendungsart aufgeführt. 

Art. 10 Abs. 2 

Die SUISA schlägt vor, in Bst. a die dauerhafte und die vorübergehende Festle-

gung von Werken auf einem Träger unter den Begriff der Vervielfältigung zu fas-

sen. Dies würde bedeuten, dass beispielsweise die vorübergehende Speicherung 

von Musiktiteln auf dem Programmspeicher eines Radiosenders auch als Verviel-

fältigung anzusehen wäre und dementsprechend eine (erneute) Vergütungspflicht 

bzw. Verbietungsmöglichkeit des Rechtsinhabers nach sich zöge. Mittlerweile 

wurde in der WIPO-Konferenz über bestimmte Fragen im Zusammenhang mit 
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dem Urheberrecht und den verwandten Schutzrechten festgehalten, dass aus-

schliesslich fixierte Werkexemplare, welche als körperliche Objekte in den Handel 

gelangen, als Vervielfältigung gelten sollen. Der im Gange befindlichen Harmo-

nisierung im Rahmen des EWR soll hier nicht vorgegriffen werden. 

Die Anregung, in Bst. g "verbreiten" durch "verwenden" zu ersetzen, wird aufge-

nommen. 

Art. 11 

In diesem Artikel wird das öffentliche Senderecht über Satellit gemäss der RL 

93/83 geregelt. 

Die SUISA bemängelt in ihrer Vernehmlassungsstellungnahme, der Begriff der 

"öffentlichen Wiedergabe" stimme nicht mit der übrigen Terminologie überein. 

Allerdings wird dieser Begriff vom Richtlinientext in Art. 1 Abs. 2 der RL 93/83 

vorgegeben und ist aus Gründen der Richtlinienkonformität beizubehalten, weil 

aufgrund der Lehre zum in Art. 10 Abs. 2 Bst. d gebrauchten Begriff der 

"Sendung" noch nicht angenommen werden kann, dieser decke sich mit der "öf-

fentlichen Wiedergabe ". 

Art. 12 (alt 13) 

Dieser Artikel beinhaltet das ausschliessliche Recht der Urheberin, eine Änderung 

ihres Werkes zu bewilligen. Die Werkschöpferin kann sich gegen jede Entstellung 

des Werkes widersetzen, die sie in ihrer Ehre oder dem Ruf verletzt. Diese For-

mulierung entspricht Art. 6bis Abs. 1 RBÜ, welcher für Liechtenstein verbind-

lich ist. Durch diese Präzisierung gegenüber dem pauschaleren Verletzen der 

Persönlichkeit, wie es der Formulierung im schweizerischen Urheberrechtsgesetz 

entspricht, wird der Kerngehalt des Urheberpersönlichkeitsrechts genauer umris-

sen. Zudem ist diese Präzisierung auch angesichts des Verweises auf das 
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Persönlichkeitsrecht im Urheberrecht gemäss Art. 39 PGR wünschenswert. 

Schliesslich können die vorne unter 3.1.3 aufgeführten Missbräuche verhindert 

werden, ohne dass die Urheber entrechtet werden. 

Art. 13 (alt 14) 

Der Erschöpfungsgrundsatz besagt, dass ein erlaubterweise veröffentlichtes Werk-

exemplar durch den Erwerber weiterveräussert werden darf. Dies gilt auch für ein 

veräussertes Werkstück oder ein Vervielfältigungsexemplar eines Computerpro-

gramms oder einer Datenbank, welches weiterveräussert oder -verbreitet werden 

darf. Allerdings ist eine Vermietung nicht zugelassen. 

Der Bankenverband weist zu Recht auf eine missverständliche, weil unvollstän-

dige, Formulierung in Abs. 1 der Vernehmlassungsvorlage hin: Der zweite Satz-

teil lautet wie folgt: "... so erschöpft sich darin das diesbezügliche Verbreitungs-

recht. ". Der besseren Verständlichkeit halber wird der ehemals letzte Satzteil von 

Abs. 1 neu gefasst: "Dies gilt nicht in bezug auf das Vermietrecht.". 

Abs. 2 gehört richtigerweise als Abs. 4 in den Art. 12. 

Neu eingefügt als Abs. 1 wurde die irrtümlich ausgelassene Erschöpfung hin-

sichtlich anderer Werke als von Computerprogrammen. 

Von Bedeutung ist die Frage, in welchem Gebiet sich das Verbreitungsrecht er-

schöpfen soll. Eine nationale Erschöpfung, also auf Liechtenstein beschränkt, 

würde bedeuten, dass z.B. die Herstellerin von Tonträgern einen (Re-) Import der 

gleichen aber möglicherweise preisgünstigeren CDs aus Italien verbieten könnte. 

Dies kommt aufgrund der Bestimmungen des EWR-Abkommens, v.a. den Art. 11, 

13 EWRA sowie Art. 2 von Protokoll 28, nicht in Betracht. Es geht also vorliegend 
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lediglich darum, ob Liechtenstein eine weltweite Erschöpfung einführen soll, oder 

ob Liechtenstein auf die ausschliesslich EWR-weite Erschöpfung festgelegt ist. 

Im schweizerischen URG war eine ausdrückliche Festlegung der internationalen 

Erschöpfung im Hinblick auf einen EWR-Beitritt gestrichen worden, da die Aus-

legung des europäischen Rechts nicht präjudiziert werden sollte. Nach der Ableh-

nung des EWRA durch die Schweiz ist eine entsprechende Präzisierung allerdings 

unterblieben. Nachdem zunächst von einer nationalen Erschöpfung ausgegangen 

wurde, interpretiert die neuere Lehre Art. 12 chURG zunehmend im Sinne einer 

internationalen Erschöpfung. Deutschland kennt eine klare EWR-weite Er-

schöpfung, während das österreichische Urheberrecht nebst der EWR-weiten Er-

schöpfung ohne Einschränkungen eine weltweite Erschöpfung mit der Möglichkeit 

gebietsmässiger Einschränkungen durch den Berechtigten vorsieht. 

Der Europäischen Kommission nahestehende Kommentatoren verstehen neuere 

Richtlinienbestimmungen als klare Einschränkung auf eine gemeinschaftsweite 

Erschöpfung (vgl Art. 9 Abs. 2 der RL 92/100/EWG vom 19. November 1992 zum 

Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht ver-

wandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums; Beilage 7). Aller-

dings hat der EFTA-Gerichtshof unlängst in einem Urteil zur Frage der Er-

schöpfung im Markenrecht, nicht zuletzt im Sinne der liechtensteinischen 

Regierung Stellung bezogen und entschieden, dass Art. 7 Abs. 2 der Markenricht-

linie nicht als Einschränkung auf eine EWR-weite Erschöpfung zu verstehen sei. 

Der EFTA-Gerichtshof begründete dies im wesentlichen damit, das EWR-Recht 

beziehe sich angesichts der Natur des EWR als blosse Freihandelszone nicht auf 

den Handel mit Drittstaaten. Es sei den Vertragsstaaten deshalb freigestellt, ein 

weltweites Erschöpfungsprinzip einzuführen oder beizubehalten. 
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Die Regierung schlägt deshalb vor, die Bestimmung über den Erschöpfungsgrund-

satz im Sinne einer internationalen Erschöpfung zu formulieren, da dies den Prin-

zipien des freien Warenverkehrs und der Meistbegünstigung im Rahmen der Welt-

handelsordnung WTO am ehesten entspricht. Nicht zuletzt dürften dadurch auch 

die Konsumenten von preisgünstigeren Angeboten profitieren können. 

Art. 14 (alt 15) 

Die Vermietung von Werkexemplaren ist Gegenstand von Art. 14. Abs. 5 trägt 

der speziellen Regelung für Computerprogramme Rechnung. 

Art. 15 (alt 16) 

Zusätzlich zum Vermietrecht rnuss nach der RL 92/100 auch das Verleihrecht 

geregelt werden. Dabei ist - entgegen dem zivilrechtlichen Begriff der "Leihe" -

auch hier zumindest eine Vergütungspflicht vorzusehen. Diese darf aber den kul-

turpolitischen Zielsetzungen angepasst werden. 

Richtigerweise schlägt die SUISA vor, auch hinsichtlich des Verleihrechts die 

Vergütungsansprüche ausschliesslich durch Verwertungsgesellschaften vorneh-

men zu lassen. 

Art. 16 (alt 12) 

Hier findet sich eine Aufzählung der zustimmungsbedürftigen Handlungen im 

Zusammenhang mit Computerprogrammen. 

Der Bankenverband regt eine Klarstellung zum Begriff "Rechtsinhaber" an. Die-

ser Begriff entstammt Art. 4 RL 91/250 und bezeichnet diejenige (natürliche oder 

juristische) Person, welche die ausschliesslichen Rechte am Computerprogramm 

innehat. Es liegt an den Vertragsparteien zu regeln, wer Rechtsinhaber sein soll. 

Im Zweifelsfall handelt es sich bei Arbeitsverhältnissen gemäss Art. 19 Abs. 1 im 
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mer um den Arbeitgeber. Bei anderen Verträgen ist mangels klarer vertraglicher 

Regelung in erster Linie aufgrund des zu erforschenden Willens der Parteien und 

in zweiter Linie aufgrund des Vertragszwecks festzulegen, wer als Rechtsinhaber 

anzusehen ist. 

Art. 17 (neu) 

Hier wird die entsprechende Bestimmung für Datenbanken gemäss Art. 4 Abs. 3 

aufgeführt. Der teilweise von Art. 16 abweichende Gesetzestext entspricht der 

Formulierung in den Richtlinien. 

Art. 18 (alt 17) 

Hier wird der Rechtsübergang des Urheberrechts geregelt. Es entspricht dem Sy-

stem des liechtensteinischen Urheberrecht, dass, ausser einem Kernbereich un-

verzichtbarer Persönlichkeitsrechte, das Urheberrecht weitestgehend übertragbar 

ist. Auch über zukünftige Nutzungsmöglichkeiten können vertraglich Vereinba-

rungen getroffen werden. 

alt. Art. 17 Abs. 3 

Art. 17 Abs. 3 der Vernehmlassungsvorlage lautete folgendermassen: 

3) Das Urheberrecht kann mittels schriftlichen Vertrages auch hinsichtlich 

zukünftiger allenfalls zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht be-

kannter Nutzungsmöglichkeiten übertragen werden. 

Die SUISA bringt vor, dass diese Bestimmung einen erheblichen Eingriff in die 

Rechtspositionen des Werkschöpfers darstelle und deshalb zumindest mit einem 

unabdingbaren Vergütungsanspruch verknüpft werden solle. 
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Dies erscheint problematisch, da in der Zukunft möglicherweise entstehende neue 

Verwertungsmöglichkeiten schwer zu beziffern sind, und man dem Werkschöpfer 

somit kaum gerecht werden kann. 

Sodann ist darauf hinzuweisen, dass das liechtensteinische Urheberrecht dem 

dualistischen System folgt, was grundsätzlich bedeutet, dass Vermögensrechte 

abgetreten werden können. Einmal abgetretene Rechte stehen folglich dem Er-

werber zu, auch wenn sich eine neue Nutzugsmöglichkeit ergibt. 

Die Regierung schlägt deshalb vor, diesen Absatz ganz zu streichen, da er eigent-

lich eine Selbstverständlichkeit ausdrückt, und die entsprechenden Vereinbarun-

gen der Vertragsgestaltung der Parteien zu überlassen. 

Art. 19 (alt 18) 

Diese Bestimmung lautete in der Vernehmlassungsvorlage wie folgt: 

Schafft der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in 

Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten ein urheberrechtlich geschütztes 

Werk, so gehen ohne gegenteilige Vereinbarung die Rechte an diesem Werk 

in vollem Umfang auf den Arbeitgeber über. 

Immer wieder zeigt sich in der Praxis das Problem der Rechtszuordnung beim 

sog. abhängigen Werkschaffen, d.h. im Arbeitsverhältnis, aber auch anderen Ver-

trägen, wie bei Auftragswerken oder solchen, die im Rahmen eines Werkvertrages 

geschaffen werden, wenn keine klaren und eindeutigen vertraglichen Regelungen 

vorliegen. Bedeutsam ist dabei, dass die Urheberin für ihre Leistung entschädigt 

wird und der Arbeit- oder Auftraggeber bzw. Besteller das Werk nutzen können 

will, ohne plötzlich mit zusätzlichen Forderungen für die Einräumung des Urhe 
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berrechts konfrontiert zu werden. Andererseits soll die Urheberin grundsätzlich 

nicht mehr Rechte abgeben müssen, als für die Nutzung des Werks durch den 

Vertragspartner notwendig ist. Diese Formel hat sich im kontinentaleuropäischen 

Urheberrecht unter dem Begriff der sog. Zweckübertragungstheorie allgemein 

durchgesetzt. 

Der erste Absatz regelt die Zuordnung des Urheberrechts im Arbeitsverhältnis. Er 

soll verhindern, dass der Angestellte, der für die Schaffung eines Werkes einen 

Lohn bezieht, genau dafür nochmals entschädigt wird, wenn der Arbeitgeber die 

Rechte nutzen will. Letzterem werden deshalb sämtliche Urheberrechte an Wer-

ken übertragen, die im Rahmen des Arbeitsvertrages geschaffen werden. Selbst-

verständlich behält aber der Arbeitnehmer seine Rechte gemäss Art. 12 Abs. 2. 

Die Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer begrüsst diese Formulie-

rung als Schaffung von klaren Verhältnissen, während der Bankenverband eine 

Klarstellung hinsichtlich des Produzentenurheberrechts wünscht. Dies ist mittler-

weile durch die Neufassung von Art. 6 geschehen. In jedem Fall ist aber im Hin-

blick auf das Urheberpersönlichkeitsrecht die Formulierung im letzten Satzteil "in 

vollem Umfang" zu streichen. 

Im Vernehmlassungsentwurf waren andere Vertragstypen, vorab Aufträge und 

Werkverträge, - entsprechend dem Entwurf zum schweizerischen Urheberrechts-

gesetz von 1989 - nicht aufgenommen worden. Die Erweiterung war in der Bera-

tung des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes in der vorberatenden Kommis-

sion des Nationalrates vorgeschlagen worden, ohne letztlich im Gesetz Berück-

sichtigung zu finden, was heute z. T. bedauert wird. 

Liechtenstein verfügt neben wenigen grossen Industriebetrieben über eine Viel-

zahl kleiner und kleinster Gewerbebetriebe. Diese haben meist nicht die nötigen 
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urheberrechtlichen Kenntnisse und können sich in den allermeisten Fällen keinen 

eigenen Rechtsberater leisten. Es rechtfertigt sich deshalb, in einem zweiten Ab-

satz nunmehr auch eine Auslegungsregel für alle übrigen Verträge aufzunehmen, 

die das Werkschaffen für andere zum Gegenstand haben. Eine Abweichung vom 

ersten Absatz ergibt sich daraus, dass im Zweifelsfall z.B. ein mit der Herstellung 

eines urheberrechtlich geschützten Werks Beauftragter sein Urheberrecht nur so-

weit überträgt, als es dem Zweck entspricht. Es ist davon auszugehen, dass ein 

Arbeitnehmer einen Lohn bezieht, ob er nun schöpferisch tätig ist oder nicht. Dem 

Arbeitgeber sind die Urheberrechte an allfällig hervorgebrachten Werken folglich 

weitergehend zu übertragen als bei anderen Verträgen. Bei diesen wird die Urhe-

berin nur immer fallweise, d.h. für die Schaffung des konkreten Werks entschä-

digt. So ist beispielsweise anzunehmen, dass eine Zeitung, die sich von einem 

Journalisten einen Artikel schreiben lässt, berechtigt ist, diesen zu publizieren. 

Zum Weiterverkauf dieses Artikels an eine andere Zeitung wäre sie jedoch nicht 

berechtigt. Selbstverständlich ist den Vertragspartnern eine abweichende vertrag-

liche Regelung immer gestattet. 

Art. 20 (alt 19) 

In diesem Artikel wird die Richtlinienbestimmung über die Zuordnung des Urhe-

berrechts bei Filmwerken umgesetzt. 

Sowohl die private Filmschaffende als auch die SUISA bemängeln die Festlegung 

der Hauptregisseurin als Urheberin bei Filmwerken. Allerdings ist dies in Art. 2 

Abs. 2 RL 92/100 so vorgeschrieben. Die EWR-Mitgliedstaaten haben lediglich 

die Möglichkeit, neben der Hauptregisseurin noch weitere Urheberinnen gelten zu 

lassen, wobei, wie in der Erläuterungen zu diesem Punkt klar wird, damit auch an 

den Schutz der Investitionen gedacht wurde. Soll diese Bestimmung für Liechten-

stein überhaupt eine Bedeutung erlangen, so müssen, ausser im Falle staatlicher 

oder privater Kulturförderung, die wirtschaftlichen Mechanismen berücksichtigt 
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werden. Dies bedeutet auch, dass Investitionen in Filme wohl nur dann erfolgen, 

wenn der Investor dafür ein gewisses Pfand, nämlich Verwertungsrechte in der 

Hand hält. 

Um der Vertragsfreiheit im Rahmen der Richtlinienvorgabe Raum zu lassen, wird 

in einem neuen Abs. 2 die Möglichkeit eröffnet, dass entweder die Produzentin des 

Films oder andere an dessen Schöpfung beteiligte Personen als Miturheberinnen 

angesehen werden, wenn dies durch einen schriftlichen Vertrag so festgelegt 

wurde. 

Zudem wird die Vermutung gemäss Art. 2 Abs. 6 RL 92/100 als Abs. 3 aufgenom-

men. Dies vereinfacht die Handhabbarkeit des Künstlerinnen-Vermietrechts er-

heblich. 

Art. 21 (alt 20) 

Der Zwangsvollstreckung unterliegen auch Urheberrechte soweit sie rechtmässig 

veröffentlicht wurden. 

Art. 22 (alt 21) 

In diesem Artikel wird die Verwendung zum Eigengebrauch geregelt. Unter die-

sem versteht man die Werkverwendung im persönlichen Bereich (Freunde, Ver-

wandte), durch die Lehrperson im Unterricht und den Betrieben, Verwaltungen 

etc. Ausserhalb dieses Kreises ist das Vervielfältigen von im Handel erhältlichen 

Werkexemplaren nicht zulässig. Da das Recht auf Vervielfältigung im Falle von 

Computerprogrammen ohnehin beim Rechtsinhaber liegt, ist diesbezüglich ein 

Kopierrecht absolut ausgeschlossen. 
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Art. 23 (alt 22) 

Die in Art. 23 genannten Verwendungen sind, ausser im privaten Kreis, vergü-

tungspflichtig. Die Vernehmlassungsvorlage sah noch eine vollständige Befreiung 

des Unterrichts von Urheberrechtsgebühren vor. So lautete (alt) Art 22 Abs. 1: 

1) Die Werkverwendung im privaten Kreis und der Lehrperson für den 

Unterricht in der Klasse (Art. 21 Abs. 1 Bst. a und b) ist vergütungsfrei. 

Von der SUISA wird die vollständige Befreiung des Schulgebrauchs von der Ver-

gütungspflicht, wie noch in der Vernehmlassungsvorlage enthalten, bemängelt. 

Begründet wird dies mit einem möglichen Verstoss gegen die Berner Übereinkunft 

(RBÜ) und von Richtlinienbestimmungen. Den einschlägigen Bestimmungen kann 

jedoch eine Vergütungspflicht für den Schulgebrauch nicht mit Bestimmtheit ent-

nommen werden. 

Ein Vergleich mit den Nachbarstaaten ergibt, dass der Schulgebrauch von urhe-

berrechtlich geschützten Werken sowohl in Deutschland, Österreich als auch der 

Schweiz entschädigungspflichtig ist. Begründet wird dies, zumal in der deutschen 

Lehre, damit, dass nicht einzusehen sei, weshalb sich ausgerechnet die Urheberin 

Eingriffe in ihr Eigentum gefallenlassen müsse. Dieser Argumentation folgte denn 

auch der deutsche Bundesverfassungsgerichtshof. Dies dürfte für Liechtenstein 

insoweit von Bedeutung sein, als Art. 34 LV (Eigentumsgarantie) das Urheber-

recht in seinem Abs. 2 explizit aufführt. Dagegen ist das öffentliche Interesse an 

einer günstigen Bildung abzuwägen. 

Als Kompromiss schlägt die Regierung vor, den Schulgebrauch zwar wie in der 

Schweiz vergütungspflichtig zu gestalten, ihn jedoch tariflich zu begünstigen. 

Letzteres ist in der Verordnung zum URG zu regeln. 
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Weiters wird, wie auch in andern Stellungnahmen zur Vernehmlassung, die Frage 

nach der Leerkassettenabgabe aufgeworfen. Die Leerkassettenabgabe ist zwar in 

den meisten Ländern Europas bekannt, aber (noch) nicht Teil des EWR-Rechts. 

Ziel ist es durch die Leerkassettenabgabe quasi den Verdienstausfall der Industrie 

und der Urheberinnen zu kompensieren, weil durch das Kopieren weniger Filme 

gesehen, weniger Handelskassetten gekauft oder gemietet werden. Inwiefern sich 

diese Darstellung auf Liechtenstein übertragen lässt, ist fraglich. Dennoch ergibt 

sich für die Konsumenten und Konsumentinnen innerhalb des gemeinsamen Wirt-

schaftsraums mit der Schweiz kaum ein Unterschied, da die meisten Leerkassetten 

über die Schweiz importiert oder - zumeist - in der Schweiz gekauft werden und 

von der dortigen Generalimporteurin oder Herstellerin bereits mit der Leerkas-

settenabgabe belastet sind. Lediglich der deklarierte Grossimport nach Liechten-

stein ist derzeit theoretisch abgabenfrei. 

Die Regierung schlägt deshalb vor, die Leerkassettenabgabe einzuführen. 

Art. 24 (alt 23) 

Da für den Betrieb von Computerprogrammen die Notwendigkeit besteht, deren 

Wartung zu gewährleisten, müssen den Urheberrechtsnutzerinnen diesbezügliche 

Rechte zur Entschlüsselung gewährt werden. 

Art. 25 (alt 24) 

In diesem Artikel wird die Verbreitung gesendeter Werke geregelt. 

Art. 26 (alt 25) 

Bezüglich der klassischen Kunstwerke besteht das Recht, eine Kopie für die Er-

haltung des Werkes herzustellen und zu archivieren. Bezogen auf Computerpro-

gramme bedeutet dies, dass die Herstellung einer Sicherungskopie in jedem Fall 

zulässig ist. Normadressaten sind die Nutzer oder Werkeigentümer. 
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Art. 27 (alt 26) 

Wie schon im alten Urheberrecht wird das Zitatrecht auch im neuen Gesetz gere-

gelt. 

Art. 28 (alt 27) 

Ein Werk einer öffentlich zugänglichen Sammlung kann von deren Verwaltung in 

Katalogen abgebildet werden. Dies gilt auch für Messe- und Auktionskataloge. 

Art. 29 (alt 28) 

Diese Regelung bezieht sich vor allem auf Werke der bildenden Kunst, welche, 

sofern sie auf allgemein zugänglichem Grund stehen, frei abgebildet und sonst 

verbreitet werden dürfen, sofern die Abbildung nicht dreidimensional ist und nicht 

einer Nachbildung des Originals entspricht. 

Art. 30 (alt 29) 

Art. 30 regelt die Aufnahmen für Sendezwecke, da das Recht, ein Werk aufzu-

nehmen, ebenfalls bei der Urheberin liegt. 

Die SUISA ist der Meinung, dass die Ausnahme gemäss Art. 30 nicht erforderlich 

sei, vielmehr erschwere dies die Anwendung ihrer Tarife. 

Ziel dieser Vorschrift ist es, Sendeanstalten nicht der Gefahr auszusetzen, bei-

spielsweise für einen zur Sendung freigegebenen Tonträger abermals zahlen zu 

müssen, wenn sie diesen in ihren Programmspeicher aufnehmen. 

Art. 31 (alt 30) 

Die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse war bereits im alten Recht möglich 

und entschädigungsfrei. 
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Der Liechtensteinische Bankenverband regt die Aufnahme von "Berichten von 

Nachrichtendiensten" an. Da es sich hier aber meist um reine Nachrichtenmel-

dungen ohne individuellen Charakter handelt, unterliegen diese mangels Werk-

eigenschaft dem Urheberrecht nicht. 

Art. 32 (alt 31) 

Gegenüber dem alten Recht wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 93/98 die 

Schutzdauer auf 70 Jahre für alle Werke der Literatur und Kunst (auch Compu-

terprogramme) angehoben. 

Abs. 4 der Vernehmlassungsvorlage wird ersatzlos gestrichen, da kein originäres 

Urheberrecht der Produzentin mehr vorgesehen ist. 

Art. 33 (alt 32) 

Hinsichtlich der Miturheberschaft müssen für die Schutzdauer besondere Berech-

nungsregeln eingeführt werden. 

Art. 34 (alt 33) 

Dasselbe gilt für die anonyme Werkveröffentlichung. 

alt Art. 34/neu Art. 49 

Richtigerweise weist die SUISA darauf hin, dass die Schutzfristenbestimmung für 

Datenbanken aus systematischen Gründen unter IV. geregelt sein sollte. 

Art. 35 

Die Schutzdauer wird beispielsweise ungeachtet des effektiven Todesdatums der 

Urheberin immer vom 31. Dezember des Jahres berechnet, in welchem das für die 

Berechnung massgebende Ereignis eingetreten ist. 
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Art. 36 

Es scheint angemessen, im internationalen Verhältnis einen Gegenrechtsvorbehalt 

einzuführen, soweit es sich um Werke handelt, die ausserhalb jeglicher Ver-

bandsübereinkunft oder eines sonstigen völkerrechtlichen Vertrages geschaffen 

werden. 

Art. 37 

Dieser Artikel regelt die Rechte der ausübenden Künstlerinnen, also der Musike-

rinnen, Schauspielerinnen etc. Ihnen stehen dem Urheberrecht nachgebildete 

Rechte zu. Zudem wird die Vermutung gemäss Art. 2 Abs. 5 RL 92/100 aufge-

nommen (vgl. 3., Art. 20), wonach die Vermietrechte - anderslautende Vereinba-

rung vorbehalten und gegen entsprechende Entschädigung - als an eine Filmpro-

duzentin abgetreten angesehen werden. Dies erleichtert die Filmproduktion erheb-

lich, ohne die Ansprüche der Inhaber verwandter Schutzrechte an einem Filmwerk 

unbillig zu beeinträchtigen. 

Art. 38 

Dieser Artikel regelt, wessen Zustimmung bei einer Mehrzahl ausübender Künst-

lerinnen eingeholt werden muss. 

Art. 39; 40 (alt 39) 

Herstellerinnen von Tonträgern und Filmen gemessen den Schutz aus verwandten 

Schutzrechten. 

Art. 41 (alt 40) 

Nach den Vorgaben von Art. 8 Abs. 2 der RL 92/100 haben ausübende Künstle-

rinnen und ggf. die Tonträgerproduzentinnen Anspruch auf Vergütung aus der 

öffentlichen Verbreitung von im Handel erhältlichen Tonträgern. Aus Billigkeits-

erwägungen wird dieses Recht auch Filmproduzentinnen gewährt, weil nicht ein 
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zusehen ist, warum Tonträgerproduzentinnen alleine, bzw. Urheberinnen und aus-

übende Künstlerinnen nur diesbezüglich entschädigt werden sollten. Diese Aus-

dehnung ist allerdings in dieser Form nicht EWR-Bestand. 

Die SUISA vermisst bei diesem Artikel die Unterstellung unter die Verwertungs-

pflicht. Dieser Forderung ist beizupflichten, weil sich eine individuelle Verwer-

tung in diesem Zusammenhang praktisch nicht realisieren lässt. 

Weiters wird die Beschränkung der Vergütung auf EWR-Mitgliedstaaten fallenge-

lassen und durch einen Gegenrechtsvorbehalt ersetzt, um z.B. liechtensteinische 

Urheberinnen nicht einer Diskriminierung auszusetzen und die kollektive Rechte-

wahrnehmung nicht unnötig zu erschweren. 

Art. 42 (alt 41) 

Sendeunternehmen gemessen ebenfalls ein verwandtes Schutzrecht. 

Art. 43 

Hierin wird auf die Bestimmungen zum Urheberrecht bezüglich des Rechtsüber-

gangs, die Zwangsvollstreckung und die Schranken des Schutzes verwiesen. 

Von der SUISA wird eingewendet, dieser Artikel stehe mit Art. 41 teilweise im 

Widerspruch und enthalte unzulässigerweise persönlichkeitsrechtliche Elemente. 

Dem ersten Einwand wird Rechnung getragen, indem Art. 41 nur noch die Ton-

träger regelt. 

Was den zweiten Einwand angeht, so entsprach Art. 42 in der Vernehmlassungs-

vorlage wörtlich § 94 des deutschen Urheberrechtsgesetzes. Den berechtigten 

dogmatischen Bedenken kann derart begegnet werden, dass der zweite Satz von 

Art. 42, neu Art. 43, ersatzlos gestrichen wird. Will sich nämlich eine Filmprodu 
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zentin die dort enthaltenen Rechte vorbehalten, so kann sie dies, indem sie ver-

traglich zur Miturheberin gemäss Art. 20 Abs. 2 wird. 

Art. 44 

Die Schutzdauer für verwandte Schutzrechte beläuft sich im Gegensatz zum nor-

malen Urheberrecht auf 50 Jahre. Gegenüber der Vernehmlassungsvorlage wurde 

die für die Berechnung der Schutzfrist bei Filmen (audiovisuellen Werken) not-

wendige Anknüpfung gemäss Art. 2 Abs. 1, 4. Spiegelstrich RL 92/100 eingefügt. 

Art. 45 - 49 (alt 45 - 48) 

Unter IV wurde der Schutz sui generis für Datenbanken im EWR gemäss der RL 

96/9 aufgenommen. Die Ausgestaltung eines sui generis-Schutzes drängte sich 

auf, weil viele Datenbanken mangels Originalität nicht unter den Schutz von 

Art. 4 fallen. Dennoch ist hier ein Investitionsschutz zu gewähren. 

Art. 50-55 (alt 49-54) 

Die SUISA hat ausführlich zu der vorgeschlagenen Verwertungsregelung Stellung 

genommen. Grundsätzlich wird diese begrüsst und es werden bestimmte Ergän-

zungen angeregt, wie z.B. eine Sozialvorsorge für Urheberinnen und ausübende 

Künstlerinnen und eine möglichst getreue Anpassung an die schweizerischen Ver-

hältnisse. 

Die Regierung geht davon aus, dass mit der vorgeschlagenen, gegenüber der Re-

zeptionsvorlage verkürzten Ausgestaltung der Bestimmungen zur kollektiven 

Verwertung die grösstmögliche Flexibilität im Hinblick auf die praktische Hand-

habung gegeben ist. Die detailliertere Regelung wird in einer Verordnung zu fas-

sen sein. 
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Art. 50 (alt 49) 

Die Verwertung von Urheberrechten ist bei der heute üblichen Massennutzung 

nicht mehr individuell möglich. Aus diesem Grund erscheint die kollektive Ver-

wertung zum einen sinnvoll, zum andern ist Liechtenstein durch EWR-Recht ver-

pflichtet, gewisse Rechte der kollektiven Verwertung zuzuführen (vgl. z.B. Art. 9 

Abs. 2 RL 93/83). Dieser Artikel enthält die nötige Verordnungskompetenz für 

die Regelung zur Zulassung von (in- und ausländischen) Verwertungsgesellschaf-

ten oder zur Errichtung einer eigenen Verwertungsgesellschaft. Die Konzessio-

nierung oder Gründung einer inländischen Verwertungsgesellschaft kann sich aus 

Gründen der Souveränität, aufgrund der sich abzeichnenden EWR-rechtlichen 

Harmonisierung und u.U. wegen des wirtschaftlichen Eigeninteresses Liechten-

steins aufdrängen. 

Art. 51 (alt 50) 

Um den Nutzern nicht übermässige Kosten entstehen zu lassen, sind Verwer-

tungsgesellschaften verpflichtet, Tarife aufzustellen. Diese sind der Aufsichtsbe-

hörde zur Genehmigung vorzulegen und zu veröffentlichen. 

Art. 52 (alt 51) 

Verwertungsgesellschaften haben grundsätzlich nicht das Recht, Gewinne anzu-

häufen, sondern haben ihre Einnahmen den Urheberinnen wieder auszuschütten. 

Ein entsprechendes Verteilungsreglement ist ebenfalls der Aufsichtsbehörde zur 

Genehmigung zu unterbreiten. Unter Umständen kann zur Kulturförderung ein 

bestimmter Betrag ausgeschüttet werden. Dieser ist, sofern die Verwertung durch 

ausländische Gesellschaften erfolgt, in Liechtenstein auszuzahlen. 

Art. 53 (alt 52) 

Damit die Verwertungsgesellschaften ihrer Pflicht zur Verwertung nachkommen 

können, müssen die Nutzer zur Auskunftserteilung verpflichtet werden. 
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Art. 54 (alt 53) 

Um die Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften nicht unkontrolliert vornehmen 

zu lassen, ist eine Aufsicht vorzusehen. 

Art. 55 (alt. 54) 

Ein Element dieser Aufsicht ist, dass die Verwertungsgesellschaften der Auf-

sichtsbehörde alle Auskünfte zu erteilen haben und über ihre Tätigkeit Rechen-

schaft abzulegen haben. 

Art. 56 - Art. 60 (alt 55 - 59) 

Im Rahmen des zivilrechtlichen Schutzes steht neben einstweiligen Verfügungen 

(Art. 59) eine Feststellungsklage (Art. 56) und eine Leistungsklage (Art. 57) zur 

Verfügung. Als Massnahmen stehen sodann die Einziehung im Zivilverfahren 

(Art. 58) sowie die Veröffentlichung des Urteiles (Art. 60) zur Verfügung. Bei den 

einstweiligen Verfügungen wird, entsprechend den anderen Gesetzen zum Imma-

terialgüterrecht, der Hinweis auf die Art. 270 ff. EO fallengelassen, obwohl diese 

nach wie vor als massgeblich angesehen werden. 

Art. 61 - Art. 65 (alt 60 - 64) 

Als Straftatbestände des Urheberrechts sieht dieses Gesetz die Urheberrechtsver-

letzung (Art. 61), die Unterlassung der Quellenangabe (Art. 62), die Verletzung 

von verwandten Schutzrechten (Art. 63) und Rechten an Datenbanken (Art. 64) 

sowie die unerlaubte Geltendmachung von Rechten (Art. 65), nämlich die Ver-

wertung von Rechten, welche der Regierungsaufsicht untersteht und somit einer 

konzessionierten Verwertungsgesellschaft obliegt, vor. 

Art. 66 (alt 65) 

Dieser Artikel regelt die Verantwortlichkeit, falls die obgenannten Tatbestände 

durch einen juristischen Träger erfüllt wurden. 
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Art. 67 - Art. 69 (alt 66 - 68) 

Diese Artikel regeln die Massnahmen im Strafverfahren, wie die Einziehung 

(Art. 67) und den Verfall des Erlöses (Art. 68) und bezeichnet als zuständige Be-

hörde das Landgericht für die Strafverfolgung. 

Art. 70 - 73 (alt 69 - 72) 

Diese Artikel ermöglichen Massnahmen bei der Ein- und Ausfuhr an der Grenze 

und nehmen Bedacht auf den Zollvertrag mit der Schweiz. Allerdings benötigt 

Liechtenstein eine eigene gesetzliche Grundlage für den Binnenverkehr. Dazu ist 

Liechtenstein bereits schon durch das EWR-Abkommen und das TRIPS-Abkom-

men verpflichtet. 

Art. 74 (alt 73) 

Diese Bestimmung soll im Bereich des internationalen Privatrechts eine Rechts-

wahl explizit ermöglichen. Auf Verträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh-

mern, welche Urheberrechte zum Gegenstand haben, ist ohne gegenteilige Ver-

einbarung liechtensteinisches Recht anwendbar. Ebenso (neu) grundsätzlich auf 

Verträge über kollektive Verwertung. 

Art. 75 und Art. 76 (alt 76 und 77) 

Hier wird das auf bestehende Schutzobjekte und Verträge anwendbare Recht ge-

regelt. 

Art. 77 (alt 78) 

Um Unklarheiten über das Wiederaufleben abgelaufener Schutzfristen und unnö-

tiger Prozesse zu vermeiden, sieht die Regelung hier vor, dass grundsätzlich abge-

laufene Schutzfristen nicht Wiederaufleben, es sei denn es handle sich um Schutz-

rechte aus Mitgliedstaaten des EWR, gegenüber welchen die einschlägige Richt-

linien-Bestimmung zu beachten ist (Vgl. Art. 10 der RL 93/98/EWG vom 
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29. Oktober 1993 zur Harmonisierung der Schutzdauer des Urheberrechts und be-

stimmter verwandter Schutzrechte; Beilage 9). 

Die SUISA beklagt die Schlechterstellung der Schweizer Rechtsinhaber. Dies 

wäre in der Tat nicht gerechtfertigt wenn die Schweiz liechtensteinischen Rechts-

inhabern gegenüber grosszügiger verführe. Allerdings hat das schweizerische 

Bundesgericht mittlerweile in einer wegweisenden Entscheidung zu dieser im 

schweizerischen Urheberrechtsgesetz nicht explizit geregelten Frage entschieden, 

dass die unter den alten Schutzfristen abgelaufenen Schutzrechte nicht mehr wie-

der aufleben. Demzufolge wäre es stossend, wenn dies in Liechtenstein der Fall 

wäre. 

Art. 78 und Art. 79 (alt 74 und 75) 

Diese Artikel regeln Vollzug und Aufhebung bisherigen Rechts. 

Art. 80 (alt 79) 

Dieser Artikel enthält die Bestimmung über das Inkrafttreten des Gesetzes. 

B. ToG 

Art. 1 

Dieser Artikel umschreibt den Schutzgegenstand des Gesetzes. 

Art. 2 

Zur Erleichterung der Rechtsanwendung werden hier die Definitionen entspre-

chend der RL 87/54 aufgeführt. 
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Art. 3 

In Art. 3 wird der Geltungsbereich geregelt. Nach Abs. 4 sind Schutzausdehnun-

gen auf Drittländer möglich. Eine solche Schutzausdehnung wäre z.B. hinsichtlich 

der Schweiz denkbar. Dies entspricht auch Art. 4 von Protokoll 28 zum EWRA. 

Art. 4 

Hier wird der Rechtsinhaber definiert. Da es sich bei Topographien um industri-

elle Produkte mit hohem Investitionsaufwand handelt, erfolgt die Rechtszuord-

nung bei der Produzentin. 

Art. 5 

Wie im Urheberrecht sind die Rechte an Topographien übertragbar und vererb-

lich. 

Art. 6 

In diesem Artikel werden die Nutzungsrechte der Produzentin umschrieben. Es 

sind dies im wesentlichen das Recht zur Nachbildung und zur Verbreitung der 

Topographie. 

Art. 7 

Der Erschöpfungsgrundsatz findet auch auf Topographien Anwendung. 

Art. 8 

In diesem Artikel wird festgehalten, inwiefern eine Nachbildung durch Dritte 

rechtmässig erfolgen kann. 

Art. 9 

Wurden unrechtmässig verbreitete Topographien in gutgläubig erworbenen Halb-

leitererzeugnissen verarbeitet, so dürfen letztere ggf. gegen eine angemessene Ent-

schädigung an die Produzentin weiterverbreitet werden. 
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Art. 10 

Dieser Artikel enthält die Schutzdauerbestimmungen. Dabei wird zwischen regi-

strierten und nicht registrierten Topographien unterschieden. Das absolute Ende 

der Schutzdauer liegt bei 15 Jahren nach deren Entwicklung. 

Art. 11 

Hinsichtlich des zivilrechtlichen Schutzes enthält das Gesetz einen Verweis auf 

das Urheberrechtsgesetz. 

Art. 12 

In diesem Artikel sind die Strafbestimmungen enthalten. 

Art. 13 

Auch für die Massnahmen bei der Ein- und Ausfuhr wird auf die entsprechenden 

Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes verwiesen. 

Art. 14 

Hier wird die Zuständigkeit zur Führung des Topographienregisters festgelegt. 

Art. 15, Art. 16, Art. 17 und 18 

Diese Artikel enthalten die Grundsätze der Anmeldung zum Register, der Eintra-

gung und Löschung von Topographien, den Grundsatz der Öffentlichkeit des Re-

gisters sowie die Bestimmungen hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Rechts-

mittel. 

Art. 19, Art. 20 und Art. 22 

Diese Artikel enthalten die Übergangsbestimmungen sowie die Bestimmung hin-

sichtlich des Inkrafttretens. 
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Art. 21 

Hier wird der Regierung die Verordnungskompetenz eingeräumt. 

6. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT 

Verfassungsmässige Bedenken bestehen keine. Der Schutz des Urheberrechts ist 

nachgerade eine verfassungsmässige Verpflichtung, wird er doch in Art. 34 Abs. 2 

der Landesverfassung ausdrücklich erwähnt. Die Vorlage berücksichtigt den in-

ternationalen Stand des Urheberrechtsschutzes und ist insbesondere EWR-kon-

form. Sie bietet auch unter dem Zollvertrag mit der Schweiz keinerlei Probleme. 

7. PERSONELLE UND FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 

Durch das Inkrafttreten des revidierten Urheberrechtsgesetzes sowie des Topogra-

phiengesetzes ergeben sich keine nennenswerten Auswirkungen in finanzieller als 

auch personeller Hinsicht. 



46 

II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle den beiliegenden Bericht zur Kenntnis nehmen. Geneh-

migen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Her-

ren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES 
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 
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III. REGIERUNGSVORLAGE 

Gesetz 

vom ... 

über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 

(Urheberrechtsgesetz, URG) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Gegenstand 

1) Dieses Gesetz regelt: 

a) den Schutz der Urheberinnen von Werken der Literatur und Kunst; 

b) den Schutz der ausübenden Künstlerinnen, der Produzentinnen von Ton-, 

Bild- und Tonbildträgern sowie der Sendeunternehmen; 

c) den Schutz der Produzentinnen von Datenbanken; 

d) die Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften sowie deren Aufsicht. 

2) Völkerrechtliche Verträge bleiben vorbehalten. 
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3) Sofern das Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, sind un-

ter den in diesem Gesetz verwendeten, auf Personen bezogenen weiblichen 

Begriffen (wie beispielsweise Urheberin, Produzentin, Inhaberin) Angehö-

rige des weiblichen und männlichen Geschlechts zu verstehen. 

II. Urheberrecht 

A. Das Werk 

Art. 2 

Werkbegriff 

1) Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen 

der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben. 

2) Dazu gehören insbesondere: 

a) literarische, wissenschaftliche und andere Sprachwerke; 

b) Werke der Musik und andere akustische Werke; 

c) Werke der bildenden Kunst, insbesondere der Malerei, der Bildhauerei und 

der Graphik; 

d) Werke mit wissenschaftlichem oder technischem Inhalt wie Zeichnungen, 

Pläne, Karten oder plastische Darstellungen; 

e) Werke der Baukunst; 

f) Werke der angewandten Kunst; 

g) photographische, kinematographische und andere visuelle oder audiovisuel-

le Werke; 

h) choreographische Werke und Pantomimen; 
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3) Als Werke der Literatur und Kunst gelten auch Computerprogramme. 

4) Ebenfalls geschützt sind Entwürfe, Titel und Teile von Werken, sofern es 

sich um geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter handelt. 

Art. 3 

Werke zweiter Hand 

1) Geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter, die unter Verwendung 

bestehender Werke so geschaffen werden, dass die verwendeten Werke in 

ihrem individuellen Charakter erkennbar bleiben, sind Werke zweiter Hand. 

2) Solche Werke sind insbesondere Übersetzungen sowie audiovisuelle und 

andere Bearbeitungen. 

3) Werke zweiter Hand sind selbständig geschützt. 

4) Der Schutz der verwendeten Werke bleibt vorbehalten. 

Art. 4 

Sammelwerke 

1) Sammlungen sind selbständig geschützt, sofern es sich bezüglich Auswahl 

oder Anordnung um geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter han-

delt. 
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2) Der Schutz von in das Sammelwerk aufgenommenen Werken bleibt vorbe-

halten. 

3) Als Sammelwerk gelten auch Datenbanken, sofern sie aufgrund der Aus-

wahl oder Anordnung des Stoffes eine eigene geistige Schöpfung darstel-

len. An ihrem Inhalt bestehende Rechte werden nicht berührt. 

Art. 5 

Nicht geschützte Werke 

1) Durch das Urheberrecht nicht geschützt sind: 

a) Gesetze, Verordnungen, völkerrechtliche Verträge und andere amtliche Er-

lasse; 

b) Zahlungsmittel; 

c) Entscheidungen, Protokolle und Berichte von Behörden und öffentlichen 

Verwaltungen; 

d) Patentschriften und veröffentlichte Patentgesuche. 

2) Ebenfalls nicht geschützt sind amtliche oder gesetzlich geforderte 

Sammlungen und Übersetzungen der Werke nach Abs. 1. 
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B. Die Urheberin 

Art. 6 

Begriff 

1) Urheberin ist die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat. 

2) Unter den in diesem Gesetz genannten Voraussetzungen geht das Urheber-

recht auf die Produzentin (Herstellerin) über. Die Vertragsfreiheit bleibt ge-

wahrt. 

Art. 7 

Miturheberschaft 

1) Haben mehrere Personen als Urheberinnen an der Schaffung eines Werks 

mitgewirkt, so steht ihnen das Urheberrecht gemeinschaftlich zu. 

2) Haben sie nichts anderes vereinbart, so können sie das Werk nur mit Zu-

stimmung aller verwenden; die Zustimmung darf nicht wider Treu und Glau-

ben verweigert werden. 

3) Jede Miturheberin kann Rechtsverletzungen selbständig verfolgen; sie kann 

jedoch nur Leistung an alle fordern. 

4) Lassen sich die einzelnen Beiträge trennen und ist nichts anderes vereinbart, 

so darf jede Miturheberin den eigenen Beitrag selbständig verwenden, wenn 

dadurch die Verwertung des gemeinsamen Werkes nicht beeinträchtigt wird. 
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Art. 8 

Vermutung der Urheberschaft 

1) Solange nichts anderes nachgewiesen ist, gilt als Urheberin, wer auf den 

Werkexemplaren oder bei der Veröffentlichung des Werks mit ihrem Na-

men, ihrem Pseudonym oder einem Kennzeichen als Urheberin genannt 

wird. 

2) Solange die Urheberin ungenannt oder bei einem Pseudonym oder einem 

Kennzeichen unbekannt bleibt, kann die Herausgeberin das Urheberrecht 

ausüben. Wird auch die Herausgeberin nicht genannt, so kann diejenige das 

Urheberrecht ausüben, die das Werk veröffentlicht hat. 

3) Die Regierung kann mit Verordnung ein Urheberrechtsregister einführen. 

Die Eintragung in das Register ist freiwillig und bewirkt die Rechtsver-

mutung, dass diejenige, welche sich als Erste eintragen lässt, bis zum Be-

weis des Gegenteils als Urheberin gilt. 

C. Inhalt des Urheberrechts 

1. Verhältnis der Urheberin zum Werk 

Art. 9 

Anerkennung der Urheberschaft 

1) Die Urheberin hat das ausschliessliche Recht am eigenen Werk und das 

Recht auf Anerkennung der Urheberschaft. 
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2) Die Urheberin hat das ausschliessliche Recht, zu bestimmen, ob, wann, wie 

und unter welcher Urheberbezeichnung ihr Werk erstmals veröffentlicht 

werden soll. 

3) Ein Werk ist veröffentlicht, wenn die Urheberin es selber erstmals ausser-

halb eines privaten Kreises im Sinne von Art. 22 Abs. 1 Bst. a einer grösse-

ren Anzahl Personen zugänglich gemacht oder einer solchen Veröffent-

lichung zugestimmt hat. 

Art. 10 

Verwendung des Werks 

1) Die Urheberin hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und 

wie ihr Werk verwendet wird. 

2) Die Urheberin hat insbesondere das Recht: 

a) Werkexemplare wie Druckerzeugnisse, Ton-, Tonbild- oder Datenträger 

herzustellen; 

b) Werkexemplare anzubieten, zu veräussern oder sonstwie zu verbreiten; 

c) das Werk direkt oder mit Hilfe irgendwelcher Mittel vorzutragen, aufzufüh-

ren, vorzuführen oder es anderswo wahrnehmbar zu machen; 

d) das Werk durch Radio, Fernsehen oder ähnliche Einrichtungen, auch über 

Leitungen, zu senden; 

e) gesendete Werke mit Hilfe von technischen Einrichtungen, deren Träger 

nicht das ursprüngliche Sendeunternehmen ist, insbesondere auch über 

Leitungen, weiterzusenden; 

f) Sendungen und Weitersendungen wahrnehmbar zu machen; 
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g) das Werk in digitalisierter Form zu verwenden. 

Art. 11 

Öffentliche Wiedergabe über Satellit 

1) Die öffentliche Wiedergabe über Satellit aus Liechtenstein unterliegt den 

Bestimmungen dieses Gesetzes. 

2) "Öffentliche Wiedergabe über Satellit" bedeutet die Handlung, mit der unter 

der Kontrolle des Sendeunternehmens und auf dessen Verantwortung die 

programmtragenden Signale, die für den öffentlichen Empfang bestimmt 

sind, in eine ununterbrochene Kommunikationskette, die zum Satelliten 

und zurück zur Erde führt, eingegeben werden. 

3) Erfolgt die öffentliche Wiedergabe von urheberrechtlich geschützten Wer-

ken über Satellit, so kann die Erlaubnis dazu ausschliesslich vertraglich 

erworben werden. 

4) Hat eine Verwertungsgesellschaft mit einem Sendeunternehmen für eine 

bestimmte Gruppe von Werken einen kollektiven Vertrag geschlossen, so 

kann dieser durch die Aufsichtsbehörde (Art. 54) auf Rechtsinhaber der-

selben Gruppe, die nicht durch die Verwertungsgesellschaft vertreten 

sind, ausgedehnt werden, wenn 

a) gleichzeitig mit der öffentlichen Wiedergabe über Satellit von demselben 

Sendeunternehmen über erdgebundene Systeme gesendet wird und 
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b) die nicht vertretene Rechtsinhaberin jederzeit die Ausdehnung des kollek-

tiven Vertrags auf ihre Werke ausschliessen und ihre Rechte entweder indi-

viduell oder kollektiv wahrnehmen kann. 

5) Abs. 4 findet keine Anwendung auf Filmwerke einschliesslich der Wer-

ke, die durch ein ähnliches Verfahren wie Filmwerke geschaffen worden 

sind. 

Art. 12 

Werkintegrität 

1) Die Urheberin hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen: 

a) ob, wann und wie das Werk geändert werden darf; 

b) ob, wann und wie das Werk zur Schaffung eines Werkes zweiter Hand ver-

wendet oder in ein Sammelwerk aufgenommen werden darf. 

2) Selbst wenn eine Drittperson vertraglich oder gesetzlich befugt ist, das 

Werk zu ändern oder es zur Schaffung eines Werkes zweiter Hand zu ver-

wenden, kann sich die Urheberin jeder Entstellung des Werks widersetzen, 

die sie in ihrer Ehre oder ihrem Ruf verletzt. 

3) Zulässig ist die Verwendung bestehender Werke zur Schaffung von Paro-

dien oder mit ihnen vergleichbaren Abwandlungen des Werks. 

4) Ausgeführte Werke der Baukunst dürfen von der Eigentümerin geändert 

werden; vorbehalten bleibt Abs. 2. 
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2. Verhältnis der Urheberin zur Eigentümerin des Werkexemplars 

Art. 13 

Erschöpfungsgrundsatz 

Wird ein Werkexemplar oder ein Vervielfältigungsstück eines Computer-

programms oder einer Datenbank mit Zustimmung der Rechtsinhaberin im Wege 

der Veräusserung in Verkehr gebracht, so erschöpft sich darin das diesbezügliche 

Verbreitungsrecht. Dies gilt nicht in bezug auf das Vermietrecht. 

Art. 14 

Vermieten von Werkexemplaren 

1) Die Urheberin hat das ausschliessliche Recht, Werkexemplare der Literatur 

und Kunst zu vermieten oder sonstwie gegen Entgelt zur Verfügung zu 

stellen. 

2) Hat eine Urheberin ihr Vermietrecht an einem Tonträger oder an dem Ori-

ginal oder einem Vervielfältigungsstück eines Films an eine Tonträger- 

oder Filmproduzentin übertragen oder abgetreten, so behält sie den An-

spruch auf eine angemessene Vergütung für die Vermietung. Auf diesen 

Anspruch kann die Urheberin nicht verzichten. 

3) Keine Vergütungspflicht besteht bei: 

a) Werken der Baukunst; 

b) Werkexemplaren der angewandten Kunst; 
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c) Werkexemplaren, die für eine vertraglich vereinbarte Nutzung von Urhe-

berrechten vermietet werden. 

4) Die Vergütungsansprüche können nur von einer in Liechtenstein zugelasse-

nen Verwertungsgesellschaft (Art. 50 ff.) geltend gemacht werden. 

5) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Computerprogramme. Das aus-

schliessliche Recht nach Art. 16 Bst. c bleibt vorbehalten. 

Art. 15 

Verleihrecht 

1) Der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen, welche Werkexemplare der 

Literatur und Kunst verleihen, schulden der Urheberin hierfür eine Vergü-

tung. 

2) Keine Vergütungspflicht besteht bei: 

a) Werken der Baukunst; 

b) Werkexemplaren der angewandten Kunst; 

c) Werkexemplaren, die für eine vertraglich vereinbarte Nutzung von Urheber-

rechten ausgeliehen werden. 

3) Die Regierung kann durch Verordnung bestimmte Kategorien von Einrich-

tungen von der Zahlung der Vergütung ausnehmen. 

4) Die Vergütungsansprüche können nur von einer in Liechtenstein zugelasse-

nen Verwertungsgesellschaft (Art. 50 ff.) geltend gemacht werden. 
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Art. 16 

Zustimmungsbedürftige Handlungen bei Computerprogrammen 

Die Rechtsinhaberin hat das ausschliessliche Recht, folgende Handlungen 

vorzunehmen oder zu gestatten: 

a) die dauerhafte oder vorübergehende Vervielfältigung eines Computerpro-

gramms, ganz oder teilweise, mit jedem Mittel und in jeder Form. Soweit 

das Laden, Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder Speichern des Computer-

programms eine Vervielfältigung erfordert, bedürfen diese Handlungen der 

Zustimmung der Rechtsinhaberin; 

b) die Übersetzung, die Bearbeitung, die Anordnung und andere Umarbeitun-

gen eines Computerprogramms sowie die Vervielfältigung der erzielten Er-

gebnisse. Die Rechte derjenigen, die das Programm bearbeiten, bleiben un-

berührt; 

c) jede Form der Verbreitung des Originals eines Computerprogramms oder 

von Vervielfältigungsstücken, einschliesslich der Vermietung. 

Art. 17 

Zustimmungsbedürftige Handlungen bei Datenbanken 

Die Rechtsinhaberin hat das ausschliessliche Recht, folgende Handlungen in 

bezug auf die urheberrechtsfähige Ausdrucksform vorzunehmen oder zu gestatten: 

a) die vorübergehende oder dauerhafte Vervielfältigung, ganz oder teilweise, 

mit jedem Mittel und in jeder Form; 

b) die Übersetzung, die Bearbeitung, die Anordnung und jede andere Umges-

taltung; 
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c) jede Form der öffentlichen Verbreitung der Datenbank oder eines ihrer Ver-

vielfältigungsstücke ; 

d) jede öffentliche Wiedergabe, Vorführung oder Aufführung; 

e) jede Vervielfältigung sowie öffentliche Verbreitung, Wiedergabe, Vorfüh-

rung oder Aufführung der Ergebnisse der unter Bst. b genannten Handlun-

gen. 

D. Rechtsübergang; Zwangsvollstreckung 

Art. 18 

Rechtsübergang 

1) Das Urheberrecht ist übertragbar und vererblich. 

2) Die Übertragung eines im Urheberrecht enthaltenen Rechtes schliesst die 

Übertragung anderer Teilrechte nur mit ein, wenn dies vereinbart ist. 

3) Die Übertragung des Eigentums am Werkexemplar schliesst urheberrechtli-

che Verwendungsbefugnisse selbst dann nicht ein, wenn es sich um das 

Originalwerk handelt. 
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Art. 19 

Abhängiges Werkschaffen 

1) Schafft die Arbeitnehmerin bei Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit und in 

Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten ein urheberrechtlich geschütztes 

Werk, so gehen ohne gegenteilige Vereinbarung die Rechte an diesem 

Werk auf die Arbeitgeberin über. 

2) Bei anderen Vertragsverhältnissen bestimmt sich der Umfang der übertra-

genen Urheberrechte ohne gegenteilige Vereinbarung nach dem mit dem 

Vertrag verfolgten Zweck. 

Art. 20 

Urheberin bei Filmwerken 

1) Als Urheberin eines Films oder sonstigen audiovisuellen Werkes gilt dessen 

Hauptregisseurin. 

2) Als Miturheberinnen gelten überdies diejenigen an der Schaffung oder Pro-

duktion Beteiligten, welche vertraglich als Miturheberinnen bezeichnet 

werden. 

3) Schliessen Urheberinnen mit einer Filmproduzentin einen Vertrag über eine 

Filmproduktion ab, so wird vermutet, dass die unter diesen Vertrag fallende 

Urheberin, sofern in den Vertragsbedingungen nichts anderes vorgesehen 

ist, ihr Vermietrecht abgetreten hat. Sie hat dafür Anspruch auf eine ange-

messene Vergütung. 
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Art. 21 

Zwangsvollstreckung 

Der Zwangsvollstreckung unterliegen die in den Art. 10 Abs. 2 und Art. 12 

sowie Art. 16 und 17 genannten Rechte, soweit die Urheberin bzw. Rechtsin-

haberin sie bereits ausgeübt hat und das Werk mit der Zustimmung der Urheberin 

bzw. Rechtsinhaberin bereits veröffentlicht worden ist. 

E. Schranken des Urheberrechts 

Art. 22 

Verwendung zum Eigengebrauch 

1) Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden; als 

Eigengebrauch gilt: 

a) jede Werkverwendung im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, 

die unter einander eng verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde; 

b) jede Werkverwendung durch die Lehrperson für den Unterricht in der Klas-

se; 

c) das Vervielfältigen von Werkexemplaren in Betrieben, öffentlichen Verwal-

tungen, Instituten, Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die 

interne Information oder Dokumentation. 

2) Wer zum Eigengebrauch berechtigt ist, darf die dazu erforderlichen 

Werkexemplare auch durch Dritte herstellen lassen; als Dritte im Sinne die-

ses Ab 



62 

satzes gelten auch Bibliotheken, die ihren Benützern Kopiergeräte zur Ver-

fügung stellen. 

3) Ausserhalb des privaten Kreises sind nicht zulässig: 

a) die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel 

erhältlicher Werkexemplare; 

b) die Vervielfältigung von Werken der bildenden Kunst; 

c) die Vervielfältigung von graphischen Aufzeichnungen von Werken der Mu-

sik; 

d) die Aufnahme von Vorträgen, Aufführungen oder Vorführungen eines Wer-

kes auf Ton-, Tonbild- oder Datenträger. 

4) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Computerprogramme. 

Art. 23 

Vergütung für den Eigengebrauch 

1) Die Werkverwendung im privaten Kreis (Art. 22 Abs. 1 Bst. a) ist vergü-

tungsfrei. 

2) Wer zum Eigengebrauch nach Art. 22 Abs. 1 Bst. b oder c oder wer als 

Drittperson nach Art. 22 Abs. 2 Werke auf irgendwelche Art vervielfältigt, 

schuldet der Urheberin dafür eine Vergütung. 

3) Wer Leerkassetten und andere zur Aufnahme von Werken geeignete Ton- 

und Tonbildträger herstellt oder importiert, schuldet der Urheberin dafür eine 

Vergütung. 
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4) Die Vergütungsansprüche können nur von einer in Liechtenstein zuge-

lassenen Verwertungsgesellschaft (Art. 50 ff.) geltend gemacht werden. 

Art. 24 

Entschlüsselung von Computerprogrammen 

1) Der Code eines Computerprogramms darf vervielfältigt und seine Co-

deform übersetzt werden, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Handlungen sind unerlässlich, um die erforderlichen Informationen zur 

Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen Computer-

programms mit anderen Programmen zu erhalten; 

b) die Handlungen werden von einer zur Verwendung des Vervielfältigungs-

stücks eines Computerprogramms berechtigten Person oder in deren Namen 

von einer hierzu ermächtigten Person vorgenommen; 

c) die für die Herstellung der Interoperabilität notwendigen Informationen sind 

noch nicht ohne weiteres zugänglich gemacht; und 

d) die Handlungen beschränken sich auf die Teile des Programms, die zur Her-

stellung der Interoperabilität notwendig sind. 

2) Die nach Abs. 1 gewonnenen Informationen dürfen nicht: 

a) zu anderen Zwecken als zur Herstellung der Interoperabilität des unabhän-

gig geschaffenen Programms verwendet werden; 

b) an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, dass dies für die Interoperabili-

tät des unabhängig geschaffenen Programms notwendig ist; 
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c) für die Entwicklung, Vervielfältigung oder Verbreitung eines Pro-

gramms mit im wesentlichen ähnlicher Ausdrucksform oder für andere, das 

Urheberrecht verletzende Handlungen verwendet werden. 

3) Auf das Recht der Entschlüsselung gemäss Abs. 1 kann nicht verzichtet 

werden. 

Art. 25 

Verbreitung gesendeter Werke 

1) Die Rechte, gesendete Werke zeitgleich und unverändert wahrnehmbar zu 

machen oder im Rahmen der Weiterleitung eines Sendeprogrammes weiter-

zusenden, können nur über eine in Liechtenstein zugelassene Verwertungs-

gesellschaft (Art. 50 ff.) geltend gemacht werden. 

2) Die Weitersendung von Werken über technische Einrichtungen, die von 

vornherein auf eine kleine Empfängerzahl beschränkt sind, wie Anlagen ei-

nes Mehrfamilienhauses oder einer geschlossenen Überbauung, ist erlaubt. 

3) Dieser Artikel ist nicht anwendbar auf die Weiterleitung von Programmen 

des Abonnementsfernsehens und von Programmen, die nirgends in Liech-

tenstein empfangbar sind. 
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Art. 26 

Archivierungs- und Sicherungskopien 

1) Um die Erhaltung des Werks sicherzustellen, darf davon eine Kopie ange-

fertigt werden. Ein Exemplar muss in einem der Allgemeinheit nicht zu-

gänglichen Archiv aufbewahrt und als Archivexemplar gekennzeichnet 

werden. 

2) Wer das Recht hat, ein Computerprogramm zu gebrauchen, darf davon eine 

Sicherungskopie herstellen, soweit dies für die Benutzung des Computer-

programms notwendig ist; diese Befugnis kann nicht vertraglich wegbe-

dungen werden. 

Art. 27 

Zitate 

1) Veröffentlichte Werke dürfen zitiert werden, wenn das Zitat zur Erläute-

rung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung dient und der Umfang des Zi-

tats durch diesen Zweck gerechtfertigt ist. 

2) Das Zitat als solches und die Quelle müssen bezeichnet werden. Wird in der 

Quelle auf die Urheberschaft hingewiesen, so ist diese ebenfalls anzugeben. 
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Art. 28 

Museums-, Messe- und Auktionskataloge 

Ein Werk, das sich in einer öffentlich zugänglichen Sammlung befindet, 

darf in einem von der Verwaltung der Sammlung herausgegebenen Katalog abge-

bildet werden; die gleiche Regelung gilt für die Herausgabe von Messe- und 

Auktionskatalogen. 

Art. 29 

Werke auf allgemein zugänglichem Grund 

1) Ein Werk, das sich bleibend an oder auf allgemein zugänglichem Grund 

befindet, darf abgebildet werden; die Abbildung darf angeboten, veräussert, 

gesendet oder sonstwie verbreitet werden. 

2) Die Abbildung darf nicht dreidimensional und auch nicht zum gleichen 

Zweck wie das Original verwendbar sein. 

Art. 30 

Aufrahmen für Sendezwecke 

1) Für eine erlaubte Sendung oder Weitersendung darf ein Werk auf Ton-, 

Tonbild- oder Datenträger aufgenommen werden. 

2) Eine zu diesem Zweck entstandene Aufnahme darf nicht veräussert oder 

sonstwie verbreitet werden. 
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Art. 31 

Berichterstattung über aktuelle Ereignisse 

1) Soweit es für die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse erforderlich ist, 

dürfen die dabei wahrgenommenen Werke festgehalten, vervielfältigt, 

vorgeführt, gesendet, verbreitet oder sonstwie wahrnehmbar gemacht wer-

den. 

2) Zum Zweck der Information über aktuelle Fragen dürfen kurze Ausschnitte 

aus Presseartikeln sowie aus Radio- und Fernsehberichten vervielfältigt, 

verbreitet und gesendet oder weitergesendet werden; der Ausschnitt 

und die Quelle müssen bezeichnet werden. Wird in der Quelle auf die Ur-

heberschaft hingewiesen, so ist diese ebenfalls anzugeben. 

F. Schutzdauer 

Art. 32 

Im allgemeinen 

1) Ein Werk ist urheberrechtlich geschützt, sobald es geschaffen ist, unabhän-

gig davon, ob es auf einem Träger festgehalten ist oder nicht. 

2) Der Schutz erlischt 70 Jahre nach dem Tod der Urheberin. 

3) Muss angenommen werden, die Urheberin sei seit mehr als 70 Jahren tot, so 

besteht kein Schutz mehr. 
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Art. 33 

Miturheberschaft 

1) Haben mehrere Personen an der Schaffung eines Werkes mitgewirkt (Art. 

7), so erlischt der Schutz 70 Jahre nach dem Tod der zuletzt verstorbenen 

Person. 

2) Lassen sich die einzelnen Beiträge trennen, so erlischt der Schutz der selb-

ständig verwendbaren Beiträge 70 Jahre nach dem Tod der jeweiligen Ur-

heberin. 

3) Die Schutzfrist für ein Filmwerk oder ein anderes audiovisuelles Werk er-

lischt 70 Jahre nach dem Tod der Längstlebenden der folgenden Personen, 

unabhängig davon, ob diese als Miturheberinnen benannt worden sind: 

a) Hauptregisseurin; 

b) Urheberin des Drehbuchs; 

c) Urheberin der Dialoge; 

d) Komponistin der speziell für das betreffende Filmwerk oder audiovisuelle 

Werk komponierten Musik. 

Art. 34 

Unbekannte Urheberschaft 

1) Ist die Urheberin unbekannt, so erlischt der Schutz ihrer Werke 70 Jah-

re nach der Veröffentlichung oder, wenn das Werk in Lieferungen veröf-

fentlicht wurde, 70 Jahre nach der letzten Lieferung. 
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2) Wird vor Ablauf dieser Schutzdauer allgemein bekannt, wer die Urheberin 

ist, so erlischt der Schutz 70 Jahre nach ihrem Tod. 

Art. 35 

Berechnung 

Die Schutzdauer wird vom 31. Dezember desjenigen Jahres an berechnet, in 

dem das für die Berechnung massgebende Ereignis eingetreten ist. 

Art. 36 

Im Ausland veröffentlichte Werke 

1) Für Werke welche im Ausland erstmals veröffentlicht wurden, wird im 

Rahmen der in den Art. 32 bis 35, 44 und 49 festgelegten Dauer 

Schutz während der dort geltenden Frist gewährt. Völkerrechtliche 

Verträge bleiben vorbehalten. 

2) Diese Bestimmung ist im Verhältnis zu Mitgliedstaaten des Europäischen 

Wirtschaftsraums nicht anwendbar. 
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III. Verwandte Schutzrechte 

Art. 37 

Rechte der ausübenden Künstlerinnen 

1) Ausübende Künstlerinnen sind die natürlichen Personen, die ein Werk dar-

bieten oder an der Darbietung eines Werks künstlerisch mitwirken. 

2) Die ausübenden Künstlerinnen haben das ausschliessliche Recht, ihre Dar-

bietung: 

a) ausserhalb des Raumes, in welchem sie erbracht wird, wahrnehmbar zu ma-

chen; 

b) durch Radio, Fernsehen oder ähnliche Verfahren, auch über Leitungen, zu 

senden, sowie die gesendete Darbietung mit Hilfe von technischen Einrich-

tungen, deren Träger nicht das ursprüngliche Sendeunternehmen ist, weiter-

zusenden; 

c) auf Ton-, Tonbild- oder Datenträger aufzunehmen und solche Aufnahmen 

zu vervielfältigen; 

d) als Vervielfältigungsexemplare anzubieten, zu veräussern oder sonstwie zu 

verbreiten. 

e) wahrnehmbar zu machen, wenn sie gesendet oder weitergesendet wird. 

3) Die ausübenden Künstlerinnen haben das ausschliessliche Recht, die Ver-

mietung von Aufzeichnungen ihrer Darbietung zu erlauben oder zu verbie-

ten. 

4) Schliessen ausübende Künstlerinnen mit einer Filmproduzentin einen Ver-

trag über eine Filmproduktion ab, so wird vermutet, dass die unter diesen 

Vertrag fallende Künstlerin, sofern in den Vertragsbedingungen nichts ande-

res vorge 
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sehen ist, ihr Vermietrecht abgetreten hat. Sie hat dafür Anspruch auf eine 

angemessene Vergütung. 

Art. 38 

Mehrere ausübende Künstlerinnen 

1) Haben mehrere Personen an einer Darbietung künstlerisch mitgewirkt, so 

steht ihnen das Schutzrecht gemeinschaftlich zu. 

2) Bei einer Chor-, Orchester- oder Bühnenaufführung ist für eine Verwen-

dung der Darbietung nach Art. 37 die Zustimmung folgender Perso-

nen erforderlich: 

a) der Solistinnen; 

b) der Dirigentin; 

c) der Regisseurin; 

d) der Vertretung der mitwirkenden Künstlergruppe oder, wenn eine solche 

nicht besteht, der Leiterin der Gruppe. 

3) Solange die Gruppe keine Vertretung bezeichnet hat und ihre Leiterin un-

bekannt bleibt, kann das verwandte Schutzrecht im Sinne der Geschäftsfüh-

rung ohne Auftrag ausüben, wer die Darbietung veranstaltet, von ihr 

Vervielfältigungsexemplare hergestellt oder sie gesendet hat. 
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Art. 39 

Rechte der Produzentinnen von Tonträgern 

1) Die Produzentinnen von Tonträgern haben das ausschliessliche Recht, die 

Aufnahmen zu vervielfältigen und die Vervielfältigungsexemplare anzubie-

ten, zu veräussern oder sonstwie zu verbreiten. 

2) Die Produzentinnen von Tonträgern haben das ausschliessliche Recht, die 

Vermietung von Aufzeichnungen ihrer Darbietung zu erlauben oder zu 

verbieten. 

Art. 40 

Rechte der Filmproduzentinnen 

1) Die Filmproduzentinnen haben das ausschliessliche Recht, die Aufnahmen 

zu vervielfältigen und die Vervielfältigungsexemplare anzubieten, zu veräus-

sern oder sonstwie zu verbreiten. 

2) Die Filmproduzentinnen haben das ausschliessliche Recht die Vermietung 

von Aufzeichnungen ihrer Darbietung zu erlauben oder zu verbieten. 

Art. 41 

Vergütungsanspruch für die Verwendung von Tonträgern oder Filmen 

1) Werden im Handel erhältliche Tonträger oder Filme zum Zweck der Sen-

dung, der Weitersendung, des öffentlichen Empfangs oder der Aufführung 
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verwendet, so haben die ausübenden Künstlerinnen Anspruch auf eine an-

gemessene Vergütung. 

2) Die Produzentinnen des benutzten Trägers sind an der Vergütung für die 

ausübenden Künstlerinnen angemessen zu beteiligen. 

3) Die Regierung setzt mit Verordnung den Verteilungsschlüssel fest. Dieser 

kommt zur Anwendung, wenn sich ausübende Künstlerinnen und Tonträ-

ger- bzw. Filmproduzentinnen nicht auf den Vergütungsanteil gemäss Abs. 2 

einigen können. 

4) Die Vergütungsansprüche können nur von einer in Liechtenstein zugelasse-

nen Verwertungsgesellschaft (Art. 50 ff.) geltend gemacht werden. 

5) Ausländischen ausübenden Künstlerinnen und Produzentinnen von Tonträ-

gern oder Filmen, welche ihren gewöhnlichen Aufenthalt bzw. Sitz nicht in 

Liechtenstein haben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu, wenn der 

Staat, dem sie angehören bzw. in welchem sie ihren Sitz haben, den liech-

tensteinischen Staatsangehörigen ein entsprechendes Recht gewährt. Diese 

Bestimmung findet im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten des Europäischen 

Wirtschaftsraums und zur Schweiz keine Anwendung. 



74 

Art. 42 

Rechte der Sendeunternehmen 

Das Sendeunternehmen hat das ausschliessliche Recht: 

a) seine Sendung weiterzusenden; 

b) seine Sendung wahrnehmbar zu machen; 

c) seine Sendung auf Ton-, Tonbild- oder Datenträger aufzunehmen und sol-

che Aufnahmen zu vervielfältigen; 

d) die Vervielfältigungsexemplare seiner Sendung anzubieten, zu veräussern 

oder sonstwie zu verbreiten. 

Art. 43 

Rechtsübergang, Zwangsvollstreckung und Schranken des Schutzes 

Die Bestimmungen der Art. 18, 19, 21 und 22 sowie der Art. 25 bis 31 so-

wie 36 finden sinngemäss Anwendung auf die Rechte, die den ausübenden Künst-

lerinnen sowie den Produzentinnen von Ton- oder Tonbildträgern und den Sende-

unternehmen zustehen. 

Art. 44 

Schutzdauer 

1) Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks durch die ausübende 

Künstlerin, mit der Herstellung der Tonträger, mit der erstmaligen Auf-

zeichnung eines Tonbild- oder Bildträgers bzw. dessen erlaubten Veröffent-

lichung 
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oder öffentlichen Wiedergabe sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er 

erlischt nach 50 Jahren. 

2) Die Schutzdauer wird vom 31. Dezember desjenigen Jahres an be-

rechnet, in dem das für die Berechnung massgebende Ereignis eingetreten 

ist. 

IV. Schutz von Datenbanken 

Art. 45 

Schutz sui generis 

1) Die Produzentin einer Datenbank, bei der für die Beschaffung, die Überprü-

fung oder die Darstellung ihres Inhalts eine in qualitativer oder quantitati-

ver Hinsicht wesentliche Investition erforderlich ist, hat das Recht, die Ent-

nahme und/oder die Weiterverwendung der Gesamtheit oder eines in qua-

litativer oder quantitativer Hinsicht wesentlichen Teils des Inhalts dieser 

Datenbank zu untersagen. 

2) Unzulässig ist ferner die wiederholte und systematische Entnahme und/oder 

Weiterverwendung unwesentlicher Teile des Inhalts der Datenbank, wenn 

dies auf Handlungen hinausläuft, die einer normalen Nutzung der Daten-

bank entgegenstehen oder die berechtigten Interessen der Produzentin der 

Datenbank unzumutbar beeinträchtigen. 

3) Für die Zwecke dieses Kapitels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
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a) "Entnahme" bedeutet die ständige oder vorübergehende Übertragung der 

Gesamtheit oder eines wesentlichen Teils des Inhalts einer Datenbank auf 

einen anderen Datenträger, ungeachtet der dafür verwendeten Mittel und der 

Form der Entnahme; 

b) "Weiterverwendung" bedeutet jede Form öffentlicher Verfügbarmachung 

der Gesamtheit oder eines wesentlichen Teils des Inhalts der Datenbank 

durch die Verbreitung von Vervielfältigungsstücken, durch Vermietung, 

durch Online-Übermittlung oder durch andere Formen der Übermittlung. 

Mit dem Erstverkauf eines Vervielfältigungsstücks einer Datenbank in 

einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums durch die Recht-

sinhaberin oder mit ihrer Zustimmung erschöpft sich im Europäi-

schen Wirtschaftsraum das Recht, den Weiterverkauf dieses Vervielfäl-

tigungsstücks zu kontrollieren. Der öffentliche Verleih ist keine Ent-

nahme oder Weiterverwendung. 

4) Das in Abs. 1 genannte Recht kann übertragen oder abgetreten werden oder 

Gegenstand vertraglicher Lizenzen sein. 

5) Das in Abs. 1 vorgesehene Recht gilt unabhängig davon, ob die Datenbank 

für einen Schutz durch das Urheberrecht oder durch andere Rechte in Be-

tracht kommt. Es gilt ferner unabhängig davon, ob der Inhalt der Datenbank 

für einen Schutz durch das Urheberrecht oder durch andere Rechte in 

Betracht kommt. Der Schutz von Datenbanken durch das nach Abs. 1 ge-

währte Recht berührt nicht an ihrem Inhalt bestehende Rechte. 
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Art. 46 

Begünstigte 

1) Das in Art. 45 vorgesehene Recht gilt für Datenbanken, sofern deren Produ-

zentinnen oder Rechtsinhaberinnen Staatsangehörige eines Mitgliedstaats 

des Europäischen Wirtschaftsraums sind oder ihren gewöhnlichen Aufent-

halt im Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraums haben. 

2) Abs. 1 gilt auch für Unternehmen und Gesellschaften, die entsprechend den 

Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründet wurden und ihren sta-

tutengemässen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung im 

Europäischen Wirtschaftsraum haben; haben diese Unternehmen oder Ge-

sellschaften jedoch lediglich ihren statutengemässen Sitz im Gebiet des Eu-

ropäischen Wirtschaftsraums, so muss ihre Tätigkeit eine tatsächliche stän-

dige Verbindung zu der Wirtschaft eines der Mitgliedstaaten aufweisen. 

Art. 47 

Rechte und Pflichten der rechtmässigen Benutzerinnen 

1) Die Produzentin einer der Öffentlichkeit - in welcher Weise auch im-

mer - zur Verfügung gestellten Datenbank kann der rechtmässigen Benutze-

rin dieser Datenbank nicht untersagen, in qualitativer und/oder quantitativer 

Hinsicht unwesentliche Teile des Inhalts der Datenbank zu beliebigen Zwe-

cken zu entnehmen und/oder weiterzuverwenden. Sofern die rechtmässige 

Benutzerin nur berechtigt ist, einen Teil der Datenbank zu entnehmen 

und/oder weiterzuverwenden, gilt dieser Absatz nur für diesen Teil. 
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2) Die rechtmässige Benutzerin einer der Öffentlichkeit - in welcher Weise 

auch immer - zur Verfügung gestellten Datenbank darf keine Handlungen 

vornehmen, die die normale Nutzung dieser Datenbank beeinträchtigen 

oder die berechtigten Interessen der Produzentin der Datenbank unzumutbar 

verletzen. 

3) Die rechtmässige Benutzerin einer der Öffentlichkeit - in welcher Weise 

auch immer - zur Verfügung gestellten Datenbank darf der Inhaberin eines 

Urheberrechts oder verwandten Schutzrechts an in dieser Datenbank ent-

haltenen Werken oder Leistungen keinen Schaden zufügen. 

4) Abweichende Vereinbarungen sind nichtig. 

Art. 48 

Ausnahmen 

Die rechtmässige Benutzerin einer der Öffentlichkeit - in welcher Weise 

auch immer - zur Verfügung gestellten Datenbank kann ohne Genehmigung der 

Produzentin der Datenbank in folgenden Fällen einen wesentlichen Teil des 

Inhalts der Datenbank entnehmen und/oder weiterverwenden: 

a) für eine Entnahme des Inhalts einer nichtelektronischen Datenbank zu priva-

ten Zwecken; 

b) für eine Entnahme zur Veranschaulichung des Unterrichts oder zu Zwecken 

der wissenschaftlichen Forschung, sofern sie die Quelle angibt und soweit 

dies durch den nichtkommerziellen Zweck gerechtfertigt ist; 

c) für eine Entnahme und/oder Weiterverwendung zu Zwecken der öffentli-

chen Sicherheit oder eines Verwaltungs- oder Gerichtsverfahrens. 
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Art. 49 

Schutzfrist 

1) Das Recht an der Datenbank entsteht mit dem Zeitpunkt des Abschlusses 

der Herstellung der Datenbank. Es erlischt 15 Jahre nach dem Abschluss der 

Herstellung. 

2) Im Fall einer Datenbank, die vor Ablauf des in Abs. 1 genannten Zeitraums 

der Öffentlichkeit - in welcher Weise auch immer - zur Verfügung ge-

stellt wurde, endet der durch dieses Recht gewährte Schutz 15 Jahre nach 

dem Zeitpunkt, zu dem die Datenbank erstmals der Öffentlichkeit zur Ver-

fügung gestellt wurde. 

3) Jede in qualitativer oder quantitativer Hinsicht wesentliche Änderung des 

Inhalts einer Datenbank einschliesslich wesentlicher Änderungen infolge 

der Anhäufung von aufeinanderfolgenden Zusätzen, Löschungen oder Ver-

änderungen, aufgrund deren angenommen werden kann, dass eine in 

qualitativer oder quantitativer Hinsicht wesentliche Neuinvestition er-

folgt ist, begründet für die Datenbank, die das Ergebnis dieser Investition 

ist, eine eigene Schutzdauer. 
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V. Verwertung von Urheber- und verwandten Schutzrechten 

A. Verwertungsgesellschaften 

Art. 50 

Kollektive Verwertung 

1) Die kollektive Verwertung von Urheberrechten erfolgt durch Verwertungs-

gesellschaften. 

2) Die Regierung kann ausländische Verwertungsgesellschaften konzessionie-

ren oder eine liechtensteinische Verwertungsgesellschaft errichten oder 

konzessionieren. 

3) Das Nähere wird von der Regierung durch Verordnung geregelt. 

Art. 51 

Tarife 

1) Verwertungsgesellschaften stellen für die von ihnen geforderten Vergütun-

gen Tarife auf. 

2) Sie sind verpflichtet, ihre Tarife der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung 

vorzulegen und die genehmigten Tarife zu veröffentlichen. 

3) Verwertungsgesellschaften dürfen keinen eigenen Gewinn anstreben. 
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4) Sind mehrere Verwertungsgesellschaften für denselben Verwertungsbereich 

zugelassen, so einigen sie sich auf einen gemeinsamen Tarif. 

Art. 52 

Verteilung 

1) Verwertungsgesellschaften sind verpflichtet, ein Verteilungsreglement auf-

zustellen und es der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung zu unterbreiten. 

2) Verwertungsgesellschaften können zum Zweck der Kulturförderung Beträge 

ausschütten. Näheres regelt die Regierung durch Verordnung. 

3) Teile des Verwertungserlöses zum Zweck der Kulturförderung sind in 

Liechtenstein auszuzahlen. Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen be-

schliessen. 

Art. 53 

Mitwirkung der Nutzerinnen 

1) Soweit es ihnen zuzumuten ist, müssen die Werknutzerinnen den Verwer-

tungsgesellschaften alle Auskünfte erteilen, welche diese für die Gestal-

tung und die Anwendung der Tarife sowie die Verteilung des Erlöses be-

nötigen. Die elektronische Übermittlung von Daten ist zulässig. 

2) Zur Durchsetzung der Vorschriften von Abs. 1 kann Verwaltungszwang 

nach den Vorschriften des Landesverwaltungspflegegesetzes angeordnet 

werden. 
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3) Die Verwertungsgesellschaften sind verpflichtet, Geschäftsgeheimnisse zu 

wahren. 

B. Aufsicht 

Art. 54 

Grundsatz 

1) Die Tätigkeit von Verwertungsgesellschaften in Liechtenstein ist der Auf-

sicht unterstellt. 

2) Die Aufsicht obliegt der Regierung; sie kann diese Befugnis mit Verord-

nung - unter Vorbehalt des Rechtszuges an die Kollegialregierung - an 

eine Amtsstelle delegieren. 

Art. 55 

Auskunfts- und Rechenschaftspflicht 

Verwertungsgesellschaften müssen der Aufsichtsbehörde alle Auskünfte er-

teilen und alle Unterlagen zur Verfügung stellen, die für die Durchführung der 

Aufsicht erforderlich sind, sowie jährlich in einem Geschäftsbericht Rechenschaft 

über ihre Tätigkeit ablegen. 
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VI. Rechtsschutz 

A. Zivilrechtlicher Schutz 

Art. 56 

Feststellungsklage 

Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Landgericht feststellen 

lassen, ob ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz vorhanden ist oder 

fehlt. 

Art. 57 

Leistungsklagen 

1) Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet 

wird, kann vom Landgericht verlangen: 

a) eine drohende Verletzung zu verbieten; 

b) eine bestehende Verletzung zu beseitigen; 

c) die beklagte Person zu verpflichten, die Herkunft der in seinem Besitz be-

findlichen, widerrechtlich hergestellten oder in Verkehr gebrachten Ge-

genstände anzugeben. 

2) Vorbehalten bleiben die Klagen nach dem ABGB bzw. PGR auf Scha-

denersatz, auf Genugtuung, auf Schmerzensgeld sowie auf Herausgabe ei-

nes Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung 

ohne Auftrag. 
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Art. 58 

Einziehung im Zivilverfahren 

1) Das Landgericht kann die Einziehung sowie die Vernichtung oder Un-

brauchbarmachung von widerrechtlich hergestellten oder verwendeten Ge-

genständen anordnen, die sich im Besitz des Beklagten befinden. 

2) Ausgenommen sind ausgeführte Werke der Baukunst. 

Art. 59 

Einstweilige Verfügungen 

1) Macht eine Person glaubhaft, dass sie in ihrem Urheber- oder verwandten 

Schutzrecht verletzt wird oder eine solche Verletzung befürchten muss und 

dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nach-

teil droht, so kann sie die Anordnung einstweiliger Verfügungen beantragen. 

2) Sie kann insbesondere verlangen, dass das Landgericht Massnahmen zur 

Beweissicherung, zur Ermittlung der Herkunft widerrechtlich hergestell-

ter oder in Verkehr gebrachter Gegenstände, zur Wahrung des bestehenden 

Zustandes oder zur vorläufigen Vollstreckung von Unterlassungs- und Be-

seitigungsansprüchen anordnet. 
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Art. 60 

Veröffentlichung des Urteils 

Das Landgericht kann auf Antrag der obsiegenden Partei anordnen, dass das 

Urteil auf Kosten der anderen Partei veröffentlicht wird. Es bestimmt Art und 

Umfang der Veröffentlichung. 

B. Strafbestimmungen 

Art. 61 

Urheberrechtsverletzung 

1) Auf Verlangen des Verletzten wird vom Landgericht wegen 

Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 

360 Tagessätzen bestraft, wer vorsätzlich und unrechtmässig: 

a) ein Werk unter einer falschen oder einer anderen als der von der Urheberin 

bestimmten Bezeichnung verwendet; 

b) ein Werk veröffentlicht; 

c) ein Werk ändert; 

d) ein Werk zur Schaffung eines Werks zweiter Hand verwendet; 

e) auf irgendeine Weise Werkexemplare herstellt; 

f) Werkexemplare anbietet, veräussert oder sonstwie verbreitet; 

g) ein Werk direkt oder mit Hilfe irgendwelcher Mittel vorträgt, aufführt, vor-

führt oder anderswo wahrnehmbar macht; 

h) ein Werk durch Radio, Fernsehen oder ähnliche Verfahren, auch über Lei-

tungen, sendet oder ein gesendetes Werk mittels technischer Einrichtungen, 

deren Träger nicht das ursprüngliche Sendeunternehmen ist, weitersendet; 
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i) ein gesendetes oder weitergesendetes Werk wahrnehmbar macht; 

k) sich weigert, der zuständigen Behörde die Herkunft der in seinem Besitz be-

findlichen, rechtswidrig hergestellten oder in Verkehr gebrachten Werk-

exemplare anzugeben; 

l) ein Werk vermietet; 

m) ein Werk digitalisiert. 

2) Wer eine Urheberrechtsverletzung gewerbsmässig begeht (§ 70 

StGB), ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Die Verfol-

gung findet durch den öffentlichen Ankläger statt. 

Art. 62 

Unterlassung der Quellenangabe 

Wer es vorsätzlich unterlässt, in den gesetzlich vorgesehenen Fällen (Art. 27 

und 31) die benützte Quelle und, falls sie in ihr genannt ist, die Urheberin anzuge-

ben, wird auf Verlangen des Verletzten vom Landgericht wegen Übertretung mit 

Busse bis zu 5'000 Franken, im Nichteinbringlichkeitsfalle bis zu einem Monat 

Freiheitsstrafe bestraft. 

Art. 63 

Verletzung von verwandten Schutzrechten 

1) Auf Verlangen der Verletzten wird vom Landgericht wegen Vergehens 

mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages-

sätzen bestraft, wer vorsätzlich und unrechtmässig: 
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a) eine Werkdarbietung durch Radio, Fernsehen oder ähnliche Verfahren, auch 

über Leitungen, sendet; 

b) eine Werkdarbietung auf Ton-, Tonbild- oder Datenträger aufnimmt; 

c) Vervielfältigungsexemplare einer Werkdarbietung anbietet, veräussert oder 

sonstwie verbreitet; 

d) eine gesendete Werkdarbietung mittels technischer Einrichtungen, deren 

Träger nicht das ursprüngliche Sendeunternehmen ist, weitersendet; 

e) eine gesendete oder weitergesendete Werkdarbietung wahrnehmbar macht; 

f) einen Bild-, Ton- oder Tonbildträger vervielfältigt, die Vervielfältigungsex-

emplare anbietet, veräussert, sonstwie verbreitet oder vermietet; 

g) eine Sendung weitersendet; 

h) eine Sendung auf Ton-, Tonbild- oder Datenträger aufnimmt; 

i) eine auf Ton-, Tonbild- oder Datenträger festgelegte Sendung vervielfältigt 

oder solche Vervielfältigungsexemplare verbreitet; 

k) einen Bild- oder Tonbildträger entstellt oder kürzt; 

l) sich weigert, der zuständigen Behörde die Herkunft der in seinem Besitz 

befindlichen rechtswidrig hergestellten oder in Verkehr gebrachten Träger 

einer nach den Art. 37, 39, 40 oder 42 geschützten Leistung anzugeben. 

2) Wer eine Verletzung verwandter Schutzrechte gewerbsmässig begeht (§ 

70 StGB), ist wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu be-

strafen. Die Verfolgung findet durch den öffentlichen Ankläger statt. 
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Art. 64 

Verletzung der Rechte an Datenbanken 

1) Auf Verlangen der Verletzten wird vom Landgericht wegen Vergehens 

mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages-

sätzen bestraft, wer vorsätzlich und unrechtmässig: 

a) die Gesamtheit oder einen in qualitativer oder quantitativer Hinsicht wesent-

lichen Teil des Inhalts einer Datenbank entnimmt oder weiterverwendet; 

b) wiederholt und systematisch unwesentliche Teile des Inhalts einer Daten-

bank im Sinne von Art. 45 Abs. 2 entnimmt und/oder weiterverwendet; 

c) der Inhaberin eines Urheberrechts oder verwandten Schutzrechts an in einer 

Datenbank enthaltenen Werken oder Leistungen Schaden zufügt. 

2) Wer eine Verletzung der Rechte an Datenbanken gewerbsmässig begeht (§ 

70 StGB), ist wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 

bestrafen. Die Verfolgung findet durch den öffentlichen Ankläger statt. 

Art. 65 

Unerlaubte Geltendmachung von Rechten 

Wer ohne erforderliche Konzession Urheber- oder verwandte Schutzrechte 

geltend macht, deren Verwertung der Aufsicht untersteht, wird vom Landgericht 

wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis 

zu 180 Tagessätzen bestraft. 
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Art. 66 

Verantwortlichkeit 

Werden die Widerhandlungen im Geschäftsbetrieb einer juristischen Person, 

einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder Einzelfirma begangen, finden 

die Strafbestimmungen auf die Personen Anwendung, die für sie gehandelt haben 

oder hätten handeln sollen, jedoch unter solidarischer Mithaftung der juristischen 

Person, der Gesellschaft oder der Einzelfirma für die Geldstrafen und Kosten. 

Art. 67 

Einziehung im Strafverfahren 

1) Ist eine Widerhandlung begangen worden, können eingezogen werden: 

a) Waren, auf die sich die Widerhandlung bezieht; und 

b) Gegenstände, die zu ihrer Begehung verwendet worden oder bestimmt sind. 

§ 26 des Strafgesetzbuches findet Anwendung. 

2) Ausgeführte Werke der Baukunst können nicht eingezogen werden. 

3) Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen der §§353 bis 357 der 

Strafprozessordnung. 
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Art. 68 

Verfall des Erlöses 

1) Der Erlös aus Widerhandlungen kann, ungeachtet wem er gehört, zugunsten 

des Staates für verfallen erklärt werden. § 20 des Strafgesetzbuches findet 

Anwendung. 

2) Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen der §§ 353 bis 357 der 

Strafprozessordnung. 

C. Verwaltungsbeschwerde 

Art. 69 

Beschwerde 

Gegen Entscheidungen der Regierung kann binnen 30 Tagen ab Zustellung 

Vorstellung bei der Regierung bzw. Beschwerde bei der Verwaltungsbeschwer-

deinstanz erhoben werden. 
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D. Massnahmen bei der Ein- und Ausfuhr 

Art. 70 

Anzeige verdächtiger Sendungen 

Die zuständige Stelle ist ermächtigt, die Inhaberinnen der Urheber- oder der 

verwandten Schutzrechte sowie eine in Liechtenstein zugelassene Verwertungsge-

sellschaft auf bestimmte Sendungen aufmerksam zu machen, wenn der Verdacht 

besteht, dass die Ein- oder Ausfuhr von Waren bevorsteht, deren Verbreitung im 

Inland gegen das Urheberrecht oder die verwandten Schutzrechte verstösst. 

Art. 71 

Antrag auf Hilfeleistung 

1) Haben Inhaberinnen von Urheber- oder von verwandten Schutzrechten An-

haltspunkte dafür, dass die Ein- oder Ausfuhr von Waren bevorsteht, deren 

Verbreitung im Inland gegen das Urheberrecht oder die verwandten Schutz-

rechte verstösst, s können sie bei der zuständigen Stelle schriftlich beantra-

gen, die Freigabe der Waren zu verweigern. 

2) Die Antragstellerinnen haben alle ihnen zur Verfügung stehenden zweck-

dienlichen Angaben zu machen, die für den Entscheid der zuständigen Stelle 

erforderlich sind; dazu gehört eine genaue Beschreibung der Waren. 

3) Die zuständige Stelle entscheidet über den Antrag. Sie kann eine Gebühr zur 

Deckung der Verwaltungskosten erheben. 
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Art. 72 

Zurückbehalten von Waren durch die zuständige Stelle 

1) Hat die zuständige Stelle aufgrund eines Antrages nach Art. 71 den begrün-

deten Verdacht, dass die Ein- oder Ausfuhr einer Ware gegen das Urheber-

recht oder die verwandten Schutzrechte verstösst, so teilt sie dies der An-

tragstellerin mit. 

2) Die zuständige Stelle behält die betreffenden Waren bis zu zehn Arbeitsta-

gen vom Zeitpunkt der Mitteilung nach Abs. 1 an zurück, damit die An-

tragstellerin einstweilige Verfügungen erwirken kann. 

3) In begründeten Fällen kann die zuständige Stelle die betreffenden Waren 

während höchstens zehn weiteren Arbeitstagen zurückbehalten. 

4) Die zuständige Stelle kann das Zurückbehalten von Waren von einer ange-

messenen Sicherheitsleistung der Antragstellerin abhängig machen, sofern 

durch das Zurückbehalten von Waren ein Schaden zu befürchten ist. 

5) Die Antragstellerin hat den durch das Zurückbehalten von Waren entstan-

denen Schaden zu ersetzen, wenn einstweilige Verfügungen nicht angeord-

net werden oder sich als unbegründet erweisen. 



93 

Art. 73 

Zuständigkeit; Völkerrechtliche Verträge 

1) Die zuständige Stelle im Sinne der Art. 70 bis 72 wird von der Regierung 

durch Verordnung bestimmt. 

2) Mit dem Vollzug der Massnahmen bei der Ein- und Ausfuhr kann die Re-

gierung betrauen: 

a) einzelne Amtsstellen der Landesverwaltung; 

b) Dritte. 

3) Völkerrechtliche Verträge bleiben vorbehalten. 

E. Internationales Privatrecht 

Art. 74 

Anwendbares Recht 

1) Urheberrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz des 

Urheberrechts beansprucht wird. 

2) Für Ansprüche aus Verletzung von Urheberrechten können die Parteien 

nach Eintritt des schädigenden Ereignisses stets vereinbaren, dass das Recht 

am Gerichtsort anzuwenden ist. 

3) Verträge über Urheberrechte sind nach dem auf schuldrechtliche Verträge 

anwendbaren Recht zu beurteilen; eine Rechtswahl ist stets zu beachten. 
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Verträge über die kollektive Rechtewahrnehmung in Liechtenstein unterlie-

gen liechtensteinischem Recht. 

4) Verträge zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen über ur-

heberrechtlich geschützte Werke, die die Arbeitnehmerin im Rahmen der 

Erfüllung des Arbeitsvertrages geschaffen hat, unterstehen dem auf den Ar-

beitsvertrag anwendbaren Recht. Verrichtet die Arbeitnehmerin ihre Arbeit 

gewöhnlich im Fürstentum Liechtenstein oder befindet sich dort die einstel-

lende Niederlassung, ist liechtensteinisches Recht anzuwenden. Eine 

Rechtswahl ist stets zu beachten. 

VII. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

A. Übergangsbestimmungen 

Art.75 

Bestehende Schutzobjekte 

1) Dieses Gesetz gilt auch für Werke, Darbietungen, Ton- und Tonbildträger 

sowie Sendungen, die vor seinem Inkrafttreten geschaffen wurden. 

2) War die Verwendung eines Werkes, einer Darbietung, eines Ton- und Ton-

bildträgers oder einer Sendung, die nach diesem Gesetz widerrechtlich wä-

re, bisher erlaubt, so darf sie vollendet werden, wenn sie vor dem Inkrafttre-

ten dieses Gesetzes begonnen wurde. 
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Art. 76 

Bestehende Verträge 

1) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossene Verträge über Urheber- 

oder verwandte Schutzrechte und aufgrund solcher Verträge getroffene 

Verfügungen bleiben nach dem bisherigen Recht wirksam, soweit deren 

Inhalt nicht dem neuen Recht widerspricht bzw. durch dieses neu geregelt 

wird. 

2) Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind diese Verträge nicht anwendbar 

auf Rechte, die erst durch dieses Gesetz geschaffen werden. 

Art. 77 

Abgelaufene Schutzfristen 

1) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes abgelaufene Schutzfristen leben nicht 

wieder auf, auch wenn sie nach diesem Gesetz länger wären. 

2) Im Verhältnis zu Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums leben 

nach bisherigem Recht vor dem 1. Juli 1997 abgelaufene Schutzrechte rück-

wirkend wieder auf, wenn sie nach den Bestimmungen über die Schutzdauer 

nach Art. 32 bis 35 erst nach diesem Datum ablaufen würden. Dies gilt nicht 

für Filme und audiovisuelle Werke, welche vor dem 1. Juli 1994 geschaffen 

worden sind. 

3) Wer jedoch aufgrund der bisherigen Bestimmungen über die Schutzdauer 

gemeinfrei gewordene Werke, welche gemäss Abs. 2 wieder aufleben, bis 

zum Inkrafttreten dieses Gesetzes gutgläubig verwertet oder mit deren Ver-

wertung begonnen hat, darf dies weiterhin vergütungsfrei tun. 
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B. Schlussbestimmungen 

Art. 78 

Durchführungsverordnungen 

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendigen 

Verordnungen. 

Art. 79 

Aufhebung bisherigen Rechts 

Es werden aufgehoben: 

a) Gesetz vom 26. Oktober 1928 betreffend das Urheberrecht an Werken der 

Literatur und Kunst, LGB1. 1928 Nr. 12; 

b) Gesetz vom 8. August 1959 über die Abänderung des Gesetzes vom 26. 

Oktober 1928 betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und 

Kunst, LGB1. 1959 Nr. 17; 

c) Verordnung vom 30. Januar 1996 über bestimmte Schutzrechte im Bereich 

des Geistigen Eigentums, LGB1. 1996 Nr. 31. 

C. Inkrafttreten 

Art. 80 

Dieses Gesetz tritt am ... in Kraft. 
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Gesetz 

vom... 

über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen 

(Topographiengesetz, ToG) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

A. Gegenstand, Begriffsbestimmungen und Geltungsbereich 

Art. 1 

Gegenstand 

1) Dieses Gesetz schützt Topographien von Halbleitererzeugnissen unter der 

Voraussetzung, dass sie das Ergebnis der eigenen geistigen Arbeit ih-

res Schöpfers und in der Halbleiterindustrie nicht alltäglich sind. 

2) Besteht die Topographie eines Halbleitererzeugnisses aus Komponenten, 

die in der Halbleiterindustrie alltäglich sind, so wird sie nur insoweit 

geschützt, als die Kombination dieser Komponenten in ihrer Gesamtheit die 

in Abs. 1 genannte Voraussetzung erfüllt. 
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Art. 2 

Begriffsbestimmungen 

1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet: 

a) "Halbleitererzeugnis": die endgültige Form oder die Zwischenform eines 

Erzeugnisses, 

- das aus einem Materialteil besteht, der eine Schicht aus halbleitendem Ma-

terial enthält, und 

- mit einer oder mehreren Schichten aus leitendem, isolierendem oder halb-

leitendem Material versehen ist, wobei die Schichten nach einem vorab 

festgelegten dreidimensionalen Muster angeordnet sind, und 

- das ausschliesslich oder neben anderen Funktionen eine elektronische 

Funktion übernehmen soll; 

b) "Topographie eines Halbleitererzeugnisses": eine Reihe in Verbindung ste-

hender Bilder, unabhängig von der Art ihrer Fixierung oder Kodierung, 

- die ein festgelegtes dreidimensionales Muster der Schichten darstellen, aus 

denen ein Halbleitererzeugnis besteht, und 

- die Bilder dabei so miteinander in Verbindung stehen, dass jedes Bild das 

Muster oder einen Teil des Musters einer Oberfläche des Halbleiterzeug-

nisses in einem beliebigen Fertigungsstadium aufweist. 

2) Sofern das Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, sind unter 

den in diesem Gesetz verwendeten, auf Personen bezogenen männlichen 

Begriffen Angehörige des weiblichen und männlichen Geschlechts zu ver-

stehen. 
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Art. 3 

Geltungsbereich 

1) Der Schutz dieses Gesetzes gilt für: 

a) Topographien natürlicher Personen, die Staatsangehörige eines Mitglied-

staates des Europäischen Wirtschaftsraums sind oder die ihren gewöhn-

lichen Aufenthaltsort im Gebiet eines Mitgliedstaates des Europäischen 

Wirtschaftsraums haben; 

b) Topographien von Gesellschaften oder anderen juristischen Personen, die 

im Gebiet eines Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraums eine 

tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche Niederlas-

sung oder Handelsniederlassung haben. 

2) Soweit ein Schutzanspruch gemäss anderen Bestimmungen dieses Ge-

setzes nicht besteht, gilt der Schutzanspruch auch für die in Abs. 1 Bst. a 

und b genannten Personen, die 

a) eine Topographie, die nicht bereits an einem anderen Ort der Welt geschäft-

lich verwertet worden ist, zuerst in einem Mitgliedstaat des Europäischen 

Wirtschaftsraums geschäftlich verwertet haben und 

b) vom Verfügungsberechtigten die ausschliessliche Zustimmung erhalten ha-

ben, die Topographie innerhalb des gesamten Europäischen Wirtschafts-

raums geschäftlich zu verwerten. 

3) Der Schutzanspruch gilt auch für die Rechtsnachfolger der in den Abs. 

1 und 2 genannten Personen. 
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4) Schutzausdehnungen auf Drittstaaten im Rahmen völkerrechtlicher Verträge 

bleiben vorbehalten. 

B. Rechtszuordnung 

Art. 4 

Rechtsinhaber 

1) Andere vertragliche Vereinbarung vorbehalten, ist der Produzent originärer 

Rechtsinhaber. 

2) Produzent ist die natürliche oder juristische Person, personenrechtliche Ge-

meinschaft oder Treuhänderschaft, welche die Topographie auf eigene Kos-

ten und Gefahr entwickelt hat. 

Art. 5 

Rechtsübergang 

Die Rechte an der Topographie sind übertragbar und vererblich. 

C. Schutzumfang 

Art. 6 

Nutzungsrechte 

Der Produzent hat das ausschliessliche Recht: 
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a) die Topographie nachzubilden, gleichgültig mit welchen Mitteln oder in 

welcher Form; 

b) die Topographie oder nachgebildete Ausführungen der Topographie in Ver-

kehr zu bringen, anzubieten, zu veräussern, zu vermieten, zu verleihen, ein-

zuführen oder sonstwie zu verbreiten oder zu diesen Zwecken einzuführen. 

Art. 7 

Erschöpfungsgrundsatz 

Hat ein Produzent eine Ausführung einer Topographie veräussert oder der 

Veräusserung zugestimmt, so darf diese im Europäischen Wirtschaftsraum weiter-

veräussert oder sonstwie verbreitet werden. 

Art. 8 

Rechtmässige Nachbildung und Weiterentwicklung 

1) Es ist erlaubt, die Topographie für Forschungs- und Unterrichtszwecke 

nachzubilden. 

2) Wird die Topographie weiterentwickelt, so darf die Weiterentwicklung selb-

ständig genutzt werden, sofern sie nicht alltäglich ist. 
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Art. 9 

Gutgläubiger Erwerb 

1) In gutem Glauben erworbene Halbleitererzeugnisse, die eine unrechtmässig 

nachgebildete Topographie enthalten, dürfen weiterverbreitet werden. 

2) Der Produzent hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung, wenn Hand-

lungen nach Abs. 1 vorgenommen wurden, nachdem der Betreffende 

gewusst hat oder hinreichenden Grund zu der Annahme gehabt hat, dass das 

Halbleitererzeugnis in dieser Weise geschützt ist. Auf Antrag entscheidet 

das Landgericht im Rechtsfürsorgeverfahren über das Bestehen des An-

spruchs und die Höhe der Vergütung. 

D. Schutzdauer 

Art. 10 

1) Der Schutz der Topographie erlischt zehn Jahre nach der gültigen Anmel-

dung zum Registereintrag (Art. 15) oder dem Tag, an dem die Topogra-

phie erstmals verbreitet wurde, falls dieser Zeitpunkt der frühere ist. Abs. 2 

bleibt vorbehalten. 

2) Der Schutz von Topographien, die nicht zum Registereintrag angemeldet 

werden, erlischt zwei Jahre nach dem Tag, an dem die Topographie erst-

mals verbreitet wurde. 

3) Der Schutz endet auf jeden Fall 15 Jahre nach der Entwicklung der Topo-

graphie. 
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4) Die Schutzdauer wird vom 31. Dezember desjenigen Jahres an berechnet, in 

dem das für die Berechnung massgebende Ereignis eingetreten ist. 

E. Rechtsschutz 

Art. 11 

Zivilrechtlicher Schutz 

1) Der zivilrechtliche Schutz der Topographie richtet sich nach Art. 56 - 60 des 

Urheberrechtsgesetzes. 

2) Die Einziehung nach Art. 58 des Urheberrechtsgesetzes gilt nicht für gut-

gläubig erworbene Halbleitererzeugnisse (Art. 9). 

Art. 12 

Strafbestimmungen 

1) Auf Verlangen des Verletzten wird vom Landgericht wegen Vergehens 

mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages-

sätzen bestraft, wer vorsätzlich und unrechtmässig: 

a) mit irgendwelchen Mitteln oder in irgendwelcher Form eine Topographie 

nachbildet; 

b) eine Topographie oder nachgebildete Ausführungen einer Topographie in 

Verkehr bringt, anbietet, veräussert, vermietet, verleiht oder sonstwie ver-

breitet oder zu diesen Zwecken einführt; 
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c) sich weigert, der zuständigen Behörde die Herkunft der in seinem Besitz be-

findlichen, rechtswidrig hergestellten oder in Verkehr gebrachten Gegen-

stände anzugeben. 

2) Wer eine Verletzung nach Abs. 1 gewerbsmässig begeht (§ 70 StGB), ist 

wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

Die Verfolgung findet durch den öffentlichen Ankläger statt. 

3) Im übrigen sind Art. 66-69 des Urheberrechtsgesetzes anwendbar. 

Art. 13 

Massnahmen bei der Ein- und Ausfuhr 

Die Massnahmen bei der Ein- und Ausfuhr richten sich nach Art. 70-73 des 

Urheberrechtsgesetzes. 

II. Das Register 

Art. 14 

Zuständigkeit 

Das Amt für Volkswirtschaft führt das Register über die Topographien. 
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Art. 15 

Anmeldung 

1) Die Anmeldung zum Registereintrag umfasst für jede Topographie: 

a) das Eintragungsgesuch mit einer genauen Bezeichnung der Topographie 

und ihres Verwendungszweckes; 

b) Unterlagen zur Identifizierung der Topographie; 

c) das Datum der ersten Verbreitung der Topographie, wenn diese bereits ver-

breitet wurde; 

d) Angaben, aus denen sich die formelle Schutzberechtigung nach Art. 2 ergibt. 

2) Für jede Anmeldung ist eine Gebühr zu bezahlen. 

3) Eine Topographie gilt als angemeldet, sobald die Anmeldegebühr bezahlt ist 

und alle Unterlagen nach Abs. 1 eingereicht worden sind. 

Art. 16 

Eintragung und Löschung 

1) Das Amt für Volkswirtschaft trägt die Topographie in das Register ein, so-

bald die Anmeldung vollständig erfolgt ist. 

2) Es löscht die Eintragung der Topographie ganz oder teilweise, wenn: 

a) der Produzent die Löschung beantragt; 

b) der Schutz durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil aberkannt wird. 



106 

Art. 17 

Öffentlichkeit des Registers 

Jede Person kann gegen eine Gebühr in das Register und die Anmeldungs-

unterlagen Einsicht nehmen und über den Inhalt der Dokumente Auskünfte ein-

holen. 

Art. 18 

Rechtsmittel 

Verfügungen des Amtes für Volkswirtschaft betreffend die Registrierung 

von Topographien können binnen 30 Tagen ab Zustellung mit Beschwerde bei der 

Regierung angefochten werden. 

III. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

A. Übergangsbestimmungen 

Art. 19 

Bestehende Topographien 

1) Dieses Gesetz gilt auch für Topographien, die vor seinem Inkrafttreten ent-

wickelt worden sind. 
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2) Der Schutz von Topographien, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 

verbreitet worden sind, erlischt zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Ge-

setzes, falls sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht zum Registereintrag angemel-

det worden sind. 

Art. 20 

Bestehende Verträge 

1) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossene Verträge über Rechte 

an Topographien und aufgrund solcher Verträge getroffene Verfügungen 

bleiben nach dem bisherigen Recht wirksam. 

2) Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind diese Verträge nicht anwendbar 

auf Rechte, die durch dieses Gesetz geschaffen werden. 

B. Schlussbestimmungen 

Art. 21 

Durchführungsverordnungen 

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendigen 

Verordnungen. 
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Art. 22 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem neuen Urheberrechtsgesetz in Kraft. 






























































































































